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0 	 Kernbotschaften und 
Handlungsempfehlungen

Für eine zukunftsfähige und nachhaltige Landwirtschaft ist die Wiederherstellung der Biodiver-
sität und der an sie gekoppelten Ökosystemfunktionen und -leistungen unerlässlich. Der Zustand 
vieler Arten und Lebensräume in Europa ist schlecht. Die bislang in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union (EU) ergriffenen Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität, des Klimas und 
der natürlichen Ressourcen haben kaum zu einer merklichen Verbesserung beigetragen. Auch die 
Reformbemühungen hin zu einer stärkeren Umweltorientierung der Gemeinsamen Agrarpolitik 
der EU (GAP) haben sich trotz einer Steigerung der umweltrelevanten Förderangebote bislang als 
unzureichend erwiesen. Die im August 2024 in Kraft getretene EU‑Verordnung über die Wieder-
herstellung der Natur (W-VO; Verordnung (EU) 2024/1991) ist somit eine notwendige Reaktion 
auf den anhaltenden Biodiversitätsverlust. Die W-VO legt zeitlich und quantitativ spezifizierte 
sowie rechtlich verbindliche Ziele fest, um degradierte Ökosysteme wiederherzustellen.

Die Landwirtschaft nutzt mit etwa 50 % einen maßgeblichen Teil der Landesfläche Deutsch-
lands und hat damit ein großes Potenzial und zugleich eine große Verantwortung, Flächen in 
einem guten ökologischen Zustand zu erhalten oder in einen solchen zu bringen. Ohne die aktive 
Unterstützung durch Landwirtinnen und Landwirte wird es nicht gelingen, die Ziele der W-VO 
zu erreichen und degradierte Ökosysteme der Agrarlandschaften in einen guten ökologischen 
Zustand zu überführen. Eine zukunftsfähige landwirtschaftliche Produktion steht in direktem 
Zusammenhang mit der biologischen Vielfalt und den an sie gekoppelten Ökosystemfunktio-
nen und -leistungen. Bestäubung, Schädlingsregulation sowie Nährstoff- und Wasserkreisläufe 
sind für die Nahrungsmittelproduktion und damit für die Ernährungssicherung sowie für die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe von entscheidender Bedeutung. 
Die Landwirtschaft muss sich darüber hinaus an die Folgen des Klimawandels (u. a. veränderte 
Wasserverfügbarkeit, höhere Erosionsrisiken) anpassen. Die Umsetzung der W-VO bietet für diese 
aktuellen Herausforderungen der Landwirtschaft viele Chancen und Synergien.

Der Wissenschaftliche Beirat für Biodiversität und Genetische Ressourcen (WBBGR) und der 
Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) möchten mit dieser Stellungnahme ihre Aussa-
gen aus dem Jahr 2024 für die Agrarlandschaften vertiefen und konkretisieren und so zu einer 
erfolgreichen Umsetzung der W-VO beitragen. Ziel der Empfehlungen ist es, die zeitnahe Um-
setzung von Vereinbarungen des Koalitionsvertrages (KoaV) der 21. Legislaturperiode im Land-
wirtschafts- und Umweltbereich zu befördern. Für eine erfolgreiche Umsetzung der W-VO gilt 
es, wirksame Ansätze zu finden, diese im Rahmen der neuen GAP-Förderperiode effektiv auszu-
statten und im Nationalen Wiederherstellungsplan (NWP) zu konkretisieren. Die Umsetzung der 
W-VO ist eine essenzielle gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die integrativ und sektorübergreifend 
gelöst werden muss.

Daher sind folgende 12 Punkte für die beiden Gremien zentral:

1.	 Bei der Umsetzung der W-VO sollten möglichst viele Synergien und Chancen der Mit-
wirkung proaktiv genutzt werden. Hierfür sollten Formate entwickelt werden, die über eine 
reine Vorabbeteiligung hinausgehen. Sie sollten insbesondere die Landnutzenden sowie Land-
eigentümerinnen und -eigentümer mittel- und langfristig aktiver in einen konstruktiven Dis-
kurs und die Maßnahmenentwicklung und -weiterentwicklung einbeziehen. Im Rahmen eines 
solchen Diskurses sollten „win-win“-Lösungen insbesondere auf regionaler und kommunaler 
Ebene gesucht und umgesetzt werden. Einen Startpunkt könnte die zeitnahe Abstimmung 
von quantitativen und qualitativen nationalen Wiederherstellungszielen, unter Einbeziehung 
landwirtschaftlicher Perspektiven, bilden (Kap. 2, 5.1 und 6).
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2.	 Die GAP 2028 - 2034 sollte als Chance für die W-VO verstanden und genutzt werden. Es ist 
aktuell offen, inwieweit im Rahmen der zukünftigen GAP 2028 - 2034 die bisherige Förderung 
von umweltschonenden und biodiversitätsfreundlichen Maßnahmen fortgesetzt werden 
kann. Die EU-Kommission hat in ihrem Legislativvorschlag die bisher bindende Finanzvor-
gaben für Umweltausgaben innerhalb der GAP („ringfencing“) fallen gelassen und einige 
Aspekte wurden zu Ungunsten von Umwelt- und Biodiversitätszielen geregelt bzw. blieben 
offen (vgl. Box 1/ Abbildung 3). Die Umsetzung der W-VO sollte primär auf freiwilliger Basis 
erfolgen. Dafür ist eine stabile und auskömmliche Finanzierung essenziell. Bisherige Förder-
modelle der GAP sollten um einkommenswirksame Anreizkomponenten ergänzt werden. Bei 
der Ausgestaltung der neuen GAP-Förderperiode sollte ein verbindliches Mindestbudget auf 
EU-Ebene für umweltbezogene Zahlungen festgelegt werden, dafür sollte sich Deutschland im 
Zuge der weiteren Verhandlungen auf EU-Ebene einsetzen. Auf nationaler Ebene sollten Bund 
und Länder ausreichende Mittel für Umweltmaßnahmen in der GAP bereitstellen. Die Um-
setzung der W-VO erfordert darüber hinaus andere Förderinstrumente außerhalb der GAP, 
die u. a. auch zum Aufbau neuer biodiversitätsfreundlicher Wertschöpfungsketten beitragen 
sollten. Die bisherigen Bemühungen zum Erhalt der Biodiversität sollten intensiviert werden. 
Dazu gehört auch, gemeinsam mit Landwirtinnen und Landwirten effektive Lösungsansätze 
weiterzuentwickeln und gleichzeitig innovative und effektivere Fördermethoden zu erproben 
(Kap. 4.1).

3.	 Eine agrarräumlich angepasste Förderung innerhalb der GAP, z. B. durch regionalisierte 
Prämienhöhen, eine Ergebnishonorierung und kooperative Ansätze, kann einen richtungs-
weisenden Beitrag leisten, um die Ziele der W-VO zu erreichen. Dabei ist eine Fokussierung 
der finanziellen Mittel auf wirksame (dunkelgrüne) Agrarumweltmaßnahmen notwendig. Bei 
geeigneter Programmierung und Umsetzung können Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 
(AUKM) effektiv umweltfreundliche landwirtschaftliche Praktiken fördern und zum Erhalt 
oder zur Wiederherstellung von Lebensräumen und damit zu den Überlebensvoraussetzungen 
typischer Arten der Agrarlandschaften wesentlich beitragen (Kap. 4.1).

4.	 Die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes 
(GAK) sollte weiterentwickelt und gezielt um Maßnahmen zur Wiederherstellung auf 
landwirtschaftlichen Flächen und auf Randflächen wie Feld- und Wegrainen ergänzt 
werden, um Synergieeffekte bei der Finanzierung zu erzeugen. Es wäre weiterhin wichtig, 
Naturschutzaufgaben in der GAK zu stärken (siehe KoaV). Auch eine neue Gemeinschaftsauf-
gabe Naturschutz und Klimaanpassung erscheint durchaus diskussionswürdig, insbesondere 
wenn sie die inhaltlichen Lücken in der Naturschutzförderung innerhalb der GAK schließt. 
Sie könnte einerseits spezifische Maßnahmen der GAP flankieren und andererseits die Lücke 
fehlender Finanzierungsinstrumente schließen (Kap. 4.1).

5.	 Viele Maßnahmen(-kombinationen) erzielen erst dann eine Wirkung, wenn sie auf 
Landschaftsebene unter Berücksichtigung regionaler Flächenkulissen konzipiert und 
für längerfristige Zeiträume umgesetzt werden. Fragen der praktischen Umsetzung von 
Wiederherstellungsmaßnahmen und ihrer räumlichen Verortung und Skalierung sind nicht 
nur für den Biodiversitätsschutz, sondern auch für die Sicherung einer zukunftsfähigen 
landwirtschaftlichen Produktion entscheidend. Für die Konzeption und Koordination von 
Maßnahmen werden regional differenzierte Zielbilder für verschiedene Agrarräume und 
Produktionssysteme benötigt (Kap. 4.2).

6.	 Wiederherstellungsmaßnahmen in pflanzlichen Anbausystemen sollten i) die Diversi-
fizierung der angebauten Kulturpflanzen, ii) die strukturelle Bereicherung der Agrarland-
schaften, iii) die Reduktion der stofflichen Inputs (Pflanzenschutz- und Düngemittel) und 
iv) die Erhaltung der Bodenfunktionen und -leistungen im Fokus haben. Die Verknüpfung 
dieser vier Foki würde zu einer Sicherung und Förderung der biologischen Vielfalt und ihrer 
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Ökosystemleistungen in den Anbausystemen führen und zur Anpassungsfähigkeit, Nach-
haltigkeit und Krisenfestigkeit der deutschen Landwirtschaft beitragen (Kap. 4.2).

7.	 Den unterschiedlichen Treibern des Verlustes von Biodiversität im Grünland sollte durch 
regional und standörtlich spezifisch angepasste Maßnahmen entgegengewirkt werden. Die 
Tierhaltung mit Weidewirtschaft sollte durch langfristige Förderprogramme nachhaltig ge-
stärkt werden, um arten- und strukturreiche Kulturlandschaften zu erhalten. Bei der Planung 
von Wiederherstellungsmaßnahmen sollten eine bessere Konnektivität der Flächen sowie die 
Erfüllung von Ressourcen- und Habitatansprüchen von wildlebenden Tier- und Pflanzenarten 
stärker im Fokus stehen. Auf Mähwiesen sollte im Hinblick auf Düngung und Schnitttermine 
eine bessere Balance zwischen der Erhaltung der Biodiversität und einer wirtschaftlichen 
Nutzung gefunden werden. Die aktive Wiederansiedlung lokal ausgestorbener Pflanzenarten 
ist entscheidend für die Erreichung guter Erhaltungszustände. Rückzugsflächen für Insekten 
und Wiesenvögel sollten auf allen Grünlandflächen in die Bewirtschaftung integriert werden. 
Auf ertragsarmen Standorten mit Trockenrasen und Heiden gilt es in vielen Gebieten, die fort-
geschrittene Verbuschung und Vergrasung zurückzuführen (Kap. 4.2).

8.	 Die Moorwiedervernässung sollte als wirksame Biodiversitäts- und Klimaschutzmaßnahme 
im Rahmen des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz (ANK) konsequent fort-
geführt werden. Das aktuelle Inkrafttreten der Moor-Förderrichtlinie PALU stellt hier einen 
wichtigen Fortschritt dar. Mit der Förderung von Investitionen in nasse Moornutzungsformen 
(Paludikultur), dem Ausgleich von Einkommensverlusten und flankierenden, zum Beispiel be-
ratenden Maßnahmen, ist es ein Baustein für skalierbare nasse Moornutzung. Auf vernässten 
Flächen, die nachfolgend landwirtschaftlich z. B. durch Paludikulturen genutzt werden, sollte 
eine auskömmliche Finanzierung innerhalb der GAP durch Agrarumweltmaßnahmen in 
den kommenden Förderperioden sichergestellt werden. Wiedervernässung und Paludikultur 
sollten möglichst mit Biodiversitätszielen verknüpft und naturschutzfachliche Standards in 
Förderprogrammen integriert werden. Maßnahmen sollten zudem möglichst langfristig aus-
gerichtet werden, um eine hohe Wirkung für Biodiversitäts- und Klimaschutz zu erzielen (Kap. 
4.3).

9.	 Biodiversitätsaspekte sollten in der landwirtschaftlichen Beratung und Ausbildung ge-
stärkt werden. Beide Bereiche sind für eine erhöhte Akzeptanz und eine aktive Umsetzung 
notwendig. Die aktuellen Bemühungen, eine sach- und fachgerechte Biodiversitätsberatung 
der landwirtschaftlichen Betriebe institutionell und finanziell sicherzustellen, sollten ver-
stärkt werden. Um Wiederherstellungsmaßnahmen optimal in die Betriebsabläufe integrieren 
zu können, sind einzelbetriebliche Planungs- und Beratungsinstrumente sinnvoll, die helfen, 
ökologisch sinnvolle, praxistaugliche und angepasste Maßnahmen umzusetzen. Die in einigen 
Bundesländern erfolgreiche Biodiversitätsberatung für Landwirtinnen und Landwirte sollte 
auf alle Bundesländer ausgeweitet werden. Die Ausbildung der Landwirtinnen und Landwirte 
im Bereich Biodiversität und Ökosystemleistungen sollte gestärkt und um die Inhalte der 
W-VO erweitert werden. Das betrifft sowohl Fach- und Berufsschulen als auch Hochschulen 
(Kap. 5.2).

10.	 Die komplexe Bürokratie der Agrarumweltförderung sollte zielorientiert reduziert werden. 
Kontrollen und Beratung sollten integriert arbeiten und stärker auf Biodiversitätsziele und 
mit Rückkopplung zu den Landwirtinnen und Landwirten in Bezug auf die Zielerreichung 
erfolgen. So können Landwirtinnen und Landwirte Maßnahmen zur Förderung von Bio-
diversität und mit ihr gekoppelten Ökosystemfunktionen und -leistungen einfacher in die 
Betriebsabläufe integrieren und erfolgreicher umsetzen. Durch den Abbau von Bürokratie 
im GAP-Agrarantrag für Acker- und Grünlandflächen bzw. bei der Inanspruchnahme von 
Förderungen im extensiven Grünland können Biodiversitätsmaßnahmen effizienter um-
gesetzt werden. Die Umsetzung von Maßnahmen in Kooperativen über Gruppenanträge im 
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GAP-Agrarantrag kann zusätzlich zu Verringerung des administrativen Aufwandes beitragen 
(Kap. 5.3).

11.	 Reallabore und Experimentierklauseln können dabei helfen, Lösungsansätze für die Um-
setzung der W-VO zu entwickeln. Zur forschungsseitigen Unterstützung einer strategischen 
Transformation der Agrarpolitik ist es empfehlenswert, Reallabore zu fördern und Experi-
mentierklauseln anzuwenden, wie sie auch im KoaV zur Stärkung der Innovationskraft 
und der Gestaltungsmöglichkeiten verankert sind. Themenfelder, für welche besseres 
Praxiswissen benötigt wird, sind beispielsweise partizipative Ansätze zur Erarbeitung, Um-
setzung und Evaluierung von regionalen Wiederherstellungskonzepten für die Biodiversität in 
pflanzlichen Anbausystemen oder zur Entwicklung und Umsetzung eines Kulturlandschafts-
programms in verschiedenen Modellräumen. Experimentierräume in der realen Lebens-
welt sollten über längere Zeiträume gefördert werden, um neue Lösungsansätze und Inter-
ventionen partizipativ in einem Multi-Stakeholder-Ansatz entwickeln, testen und evaluieren 
zu können (Kap. 5.4).

12.	 Für eine zielgerichtete Umsetzung der W-VO bedarf es einer weiteren Verbesserung des 
Monitorings. Monitoring ist eine der Grundvoraussetzungen zur Prüfung der verbindlichen 
Zielerreichung. Es sollte methodisch und infrastrukturell so ausgestaltet sein, dass es Vor-
warnfunktion hat und den Zielerreichungsgrad besser abbildet. Im Kontext von Artikel 4 der 
W-VO, innerhalb und außerhalb von FFH-Gebieten, sollten die Definitionen der Erhaltungs-
zustände der Lebensräume angesichts des fortschreitenden Klimawandels und der damit 
einhergehenden Veränderung der Lebensräume überprüft werden. Das Bestäubermonitoring 
(Artikel 10) sollte konsequent und ambitioniert umgesetzt und weiter ausgebaut werden, 
damit Deutschland insbesondere für Agrarlebensräume zum Zustand und zur Entwicklung 
der Bestäuberpopulationen berichten kann. Die Indikatorensysteme für Artikel 11 der W-VO 
sollten mittelfristig so ergänzt werden, dass sie ökologische Funktionen und Prozesse in Agrar-
ökosystemen und -landschaften noch besser abbilden, welche für eine nachhaltige und zu-
kunftsfähige Landwirtschaft von Relevanz sind (Kap. 6). .
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1 	 Anlass der Stellungnahme

Der Klimawandel, der Verlust der biologischen Vielfalt und die nicht nachhaltige Nutzung von 
natürlichen Ressourcen sind eng miteinander verbundene Krisen und zählen zu den größten 
Herausforderungen für die Gesellschaften und Wirtschaften weltweit (IPBES 2019, 2024, 2026). 
Der Rückgang der biologischen Vielfalt gefährdet auch die Stabilität von Agrarökosystemen 
und damit die Sicherheit der Ernährungssysteme. Folglich ist er eines der größten langfristigen 
Sicherheitsrisiken auf globaler Ebene, da er mit Ernährungsunsicherheit oder Konflikten einher-
zugehen droht (World Economic Forum 2026; Nguyen et al. 2023). In der EU waren die bisherigen 
Bemühungen, wie diejenigen um eine stärkere Umweltorientierung der GAP, unzureichend, um 
den Zustand der Agrarökosysteme insgesamt zu verbessern. Auch in Deutschland sind die De-
fizite im Maßnahmenerfolg in den Agrarlandschaften gravierend (Wirth et al. 2024), was unter 
anderem die negativen Trends bei den Feldvögeln und den Grünlandschmetterlingen belegen 
(PECBMS 2025; Harpke et al. 2025).

Ein Teil der aktuellen Problemlagen resultiert aus unzureichender Programmierung sowie einer 
mangelhaften Implementierung der FFH-Richtlinie in den letzten Jahrzehnten. So waren die 
ergriffenen Maßnahmen aus naturschutzfachlicher Sicht oft zu wenig ambitioniert und agrar-
politisch nicht ausreichend flankiert. Dies zeigte sich besonders in uneindeutigen Anforderungen 
und ungelösten Konflikten (Knauber et al. 2023; SRU 2026, im Erscheinen). Die EU-Kommission 
hat aufgrund von Defiziten bei der Umsetzung und Anwendung der FFH-Richtlinie wiederholt 
Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, und Deutschland wurde mehrfach vom Europäi-
schen Gerichtshof (EuGH) verurteilt (zuletzt EuGH, Urt. v. 21.09.2023, RS. C-116/22, EuGH, Urt. 
v. 14.11.2024, Rs. C-25 47/23). Die Gründe für die Umsetzungsmängel sind vielfältig. Sie liegen 
beispielsweise in unzureichenden Schutzgebietsausweisungen und fehlenden bzw. defizitären 
Managementplänen für die Schutzgebiete. Maßnahmen in FFH-Gebieten werden oft nicht oder 
unzureichend finanziert und die Förderung von landwirtschaftlichen Betrieben und anderen 
Akteuren ist oft unflexibel und nicht auskömmlich. Hinzu kommen die mangelnde Beratung 
sowie die ungenügende Durchsetzbarkeit einiger Maßnahmen gegenüber der Agrarverwaltung 
und fehlender politischer Wille insgesamt.

Gerade die Erfahrungen aus der Praxis gilt es bei der Umsetzung der im August 2024 in 
Kraft getretenen EU‑Verordnung über die Wiederherstellung der Natur (W-VO; Verordnung 
(EU) 2024/1991) stärker in den Blick zu nehmen. Diese zielt darauf ab, die seit langem bekannten 
Defizite beim Schutz von Arten und Lebensräumen zu korrigieren, indem sie rechtlich verbind-
liche sowie zeitlich und quantitativ spezifizierte Ziele festlegt und die Erstellung konkreter NWPs 
verlangt. Die W-VO ist ein wesentlicher Baustein des Green Deal und der EU-Biodiversitätsstrate-
gie und ergänzt andere EU-Strategien und Regulierungen wie die EU-Bodenstrategie für 2030, die 
Neue EU-Waldstrategie 2030 oder die Wasser- und die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie. Über-
greifendes Ziel der W-VO ist die langfristige und nachhaltige Erholung biodiverser und widers-
tandstandfähiger Ökosysteme.

Die Landwirtschaft spielt aufgrund ihrer großen Flächenwirksamkeit, ihrer Nutzung von Wasser 
und Boden sowie genetischer Ressourcen und ihrer vielfältigen Wechselwirkungen mit öko-
logischen Prozessen über die Agrarlandschaft hinaus eine zentrale Rolle für die Umsetzung und 
Zielerreichung der W-VO (SRU, WBBGR & WBW 2024; Agora Agrar 2026). Gleichzeitig sind Agrar-
ökosysteme und deren biologische Vielfalt die Grundlage der landwirtschaftlichen Produktivität 
und bilden eine Basis für funktionierenden Pflanzenschutz, Kohlenstoffspeicherung und Klima-
wandelanpassung (WBBGR 2024). Auch die Resilienz (im Sinne einer Krisenfestigkeit) der Agrar-
systeme beruht nicht zuletzt auf biologischer Vielfalt. Eine zukunftsfähige landwirtschaftliche 
Produktion steht in direktem Zusammenhang mit der biologischen Vielfalt, da wichtige Ökosys-
temfunktionen und -leistungen wie Bestäubung, Schädlingsregulation und Nährstoffkreisläufe 
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für die Nahrungsmittelproduktion und damit für die Ernährungssicherung sowie die wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe von entscheidender Bedeutung sind.

Es liegt im ureigenen Interesse der Landwirtschaft, die Stabilität der Agrarökosysteme und deren 
Produktivität auch in Zukunft zu sichern. Daher ist es auch aus landwirtschaftlicher Perspektive 
Hierfür sind Verbesserungen der Lebensbedingungen typischer Arten der Agrarlandschaften so-
wohl innerhalb als auch außerhalb landwirtschaftlich genutzter Flächen notwendig. Eine Land-
wirtschaft, die für ihre Produktivität hauptsächlich auf externe Inputs fossiler Produktionsmittel 
setzt ist weder ressourcenschonend noch zukunftsfähig. Daher ist die Sichtweise, dass Maßnah-
men welche die Produktionsfläche reduzieren ertragsmindern sind, langfristig nicht haltbar. 
Refugialflächen und halbnatürliche Lebensräume bedingen im Zusammenspiel mit produktions-
integrierten Maßnahmen die ökologische Leistungsfähigkeit einer Agrarlandschaft, wenn die ex-
ternen Inputs nicht mehr zur Verfügung stehen oder nicht mehr wirksam sind. Daher ist es auch 
aus landwirtschaftlicher Perspektive sinnvoll, die GAP und deren Agrarumweltinstrumente stär-
ker auf die Zielstellungen und Erfordernisse der W-VO auszurichten (Pe’er et al. 2022). Die Land-
wirtschaft ist selbst direkt vom Klimawandel betroffen und muss sich an seine Folgen (u. a. im 
Hinblick auf Wasserverfügbarkeit oder Erosionsrisiken) anpassen (Burkhard et al. 2016). Heraus-
fordernd sind zudem steigende Resistenzen von Unkräutern und Schädlingen gegenüber Pestizi-
den sowie das teils durch den Klimawandel verursachte Auftreten neuer Schädlinge. Aufgrund 
globaler Konflikte, die einen zunehmenden Einfluss auf den Welthandel nehmen, sowie endlicher 
und teils nur im Ausland befindlicher Rohstofflagerstätten muss sich die Landwirtschaft mit 
der Verknappung und der Verteuerung von Wirkstoffen und Produkten für den chemisch-syn-
thetischen Pflanzenschutz und die mineralische Düngung auseinandersetzen (z. B. SRU 2024, S. 
52ff.). All dies spricht für einen vorsorgenden Pflanzen- und Bodenschutz, der funktionierende 
Agrarökosysteme voraussetzt. Eine Wiederherstellung der ökologischen Leistungsfähigkeit stellt 
hierbei eine Versicherung für die Zukunft dar und kann mit gleichbleibenden oder sogar erhöh-
ten landwirtschaftlichen Erträgen einhergehen (Garbach et al. 2017; Tamburini et al. 2020). Die 
Wiederherstellung der Biodiversität und der an sie gekoppelten Ökosystemfunktionen und 
‑leistungen für eine zukunftsfähige und nachhaltige Landwirtschaft sind deshalb essenzielle ge-
samtgesellschaftliche Aufgaben, die integrativ und sektorenübergreifend gelöst werden müssen 
(SRU, WBBGR & WBW 2024).

Die W-VO adressiert die Landwirtschaft an verschiedenen Stellen:

	» Artikel 4 zielt allgemein auf die Wiederherstellung von Land-, Küsten- und Süßwasseröko-
systemen und enthält zeitlich gestaffelte Flächenziele für die Wiederherstellung von be-
stimmten Lebensraumtypen, von denen sich viele in Agrarlandschaften befinden. In Bezug 
auf den Flächenumfang ist die Betroffenheit der Landwirtschaft aber überschaubar. Zu 
nennen sind hier vor allem ca. 283.530 ha FFH-Grünland zum überwiegenden Teil auf ertrags-
armen Standorten (Müller & Ssymank 2025).

	» Artikel 10 legt fest, dass der Rückgang der Bestäuberpopulationen insgesamt bis 2030 umge-
kehrt und anschließend ein steigender Trend erreicht wird, bis ein national definiertes zufrie-
denstellendes Niveau erreicht ist, wofür Maßnahmen in den Agrarlandschaften zentral sein 
werden. Adressiert werden hier alle für die Agrarlandschaften typischen Bestäuber, inklusive 
der häufigen Arten unter den Tagfaltern, Schwebfliegen und Wildbienen.

	» Artikel 11 fordert explizit die Verbesserung der biologischen Vielfalt in landwirtschaftlichen 
Ökosystemen. Diese Verbesserung soll alle sechs Jahre anhand von zwei Kenngrößen gemes-
sen werden, die aus dem folgendem Indikatorenset auszuwählen sind: a) Index der Grünland-
schmetterlinge, b) Vorrat an organischem Kohlenstoff in mineralischen Ackerböden und c) 
Anteil landwirtschaftlicher Flächen mit Landschaftselementen mit großer Vielfalt.

	» Artikel 11 verpflichtet die Mitgliedstaaten außerdem, Maßnahmen zu ergreifen, die den Index 
häufiger Feldvogelarten ansteigen lassen sollen.
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	» In Artikel 11 werden auch Maßnahmen gefordert, die darauf abzielen, dass in Zeitschritten bis 
20250 ein Teil der entwässerten Moorböden, die einer landwirtschaftlicher Nutzung unter-
liegen, wiederhergestellt werden. Bis 2030 sind das 30 % dieser Flächen, von denen mindestens 
ein Viertel wiedervernässt werden soll.

Weitere Artikel der W-VO betreffen landwirtschaftliche Flächen mittel- oder unmittelbar:

	» Artikel 9 zielt auf die Wiederherstellung der natürlichen Vernetzung von Flüssen und der na-
türlichen Funktionen damit verbundener Auen. Auen werden oft landwirtschaftlich genutzt, 
weshalb die Landwirtschaft auch durch diesen Artikel teilweise betroffen ist.

	» Artikel 13 sieht die Pflanzung von drei Milliarden zusätzlichen Bäumen in der EU vor. 

Bislang sind Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität in Agrarlandschaften in Deutschland oft 
nicht zielgerichtet genug, in der Umsetzung zu kompliziert und stoßen auf zu wenig Akzeptanz 
in der Praxis. Zu den wesentlichen Schwierigkeiten, mit denen die Landwirtschaft bei der Um-
setzung solcher Maßnahmen konfrontiert ist, gehören fehlende Planungssicherheit aufgrund 
unzureichender Angebotskontinuität entsprechender Unterstützungsprogramme, Komplexität 
und Bürokratie der Agrarumweltförderung und unzureichende finanzielle Anreize für die Bereit-
stellung ökologischer Leistungen.

Im Rahmen der aktuellen GAP 2023 - 2027 werden zahlreiche Fördermaßnahmen angeboten, 
die bereits heute zum Erhalt der Biodiversität beitragen. Es ist jedoch offen, inwieweit mit der 
zukünftigen GAP 2028 - 2034 diese im ihre in den früheren Förderperioden gesteigerte Umwelt-
ausrichtung fortgesetzt wird. Die Vorschläge zur GAP nach 2028 lassen angesichts von Mittelkür-
zungen, fehlender Mindestbudgets für umweltbezogene Zahlungen („ringfencing“) und höherer 
nationaler Kofinanzierungssätze für Umweltmaßnahmen befürchten, dass für die Umsetzung 
wirkungsvoller Wiederherstellungsmaßnahmen in Agrarlandschaften nicht ausreichend finanzi-
elle Mittel zu Verfügung stehen werden. Die Ausgestaltung der GAP ab 2028 dürfte für den Erfolg 
der W-VO in Agrarlandschaften jedoch entscheidend sein (siehe dazu Kap. 4.1 und BMLEH 205b).

Die Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung (LANA) 
schätzt, dass sich die Kosten zur Umsetzung der Naturschutzziele von Natura 2000 und der W-VO 
auf etwa 1,7 Mrd. € pro Jahr belaufen. Hierfür können unter anderem die Umweltinstrumente 
der GAP genutzt werden, das Papier der Arbeitsgruppe zeigt jedoch auch, dass erheblicher Finan-
zierungsbedarf besteht (LANA 2025). Die anstehende GAP-Reform sollte dafür genutzt werden, 
bürokratische Hürden abzubauen und die Finanzierung künftiger Wiederherstellungsmaßnah-
men sicherzustellen. Die Umsetzung der W-VO sollte - wo immer möglich - auf freiwilliger Basis 
erfolgen. Dafür ist eine stabile und angemessene Finanzierung essenziell, die über die bisherigen 
Fördermodelle hinaus Anreizsysteme, Unterstützungsmöglichkeiten und neue Wertschöp-
fungsketten integriert.

Vor dem Hintergrund der skizzierten Herausforderungen trifft die W-VO auf Bedenken bis hin zu 
Widerständen eines Teils der Landwirtinnen und Landwirte, der Landeigentümerinnen und ‑ei-
gentümer sowie der Agrarverwaltung, was sich in der Agrarpolitik entsprechend niederschlägt. 
Die Bedenken betreffen einen Anstieg der Bürokratie und Kontrollen, einseitige Stärkung der Fi-
nanzierung von Biodiversitätsmaßnahmen und einer Zunahme der Flächenkonkurrenz. Für eine 
erfolgreiche Umsetzung der W-VO müssen diese Bedenken ernst genommen werden. Im Rahmen 
eines konstruktiven Diskurses sollten „win-win“‑Lösungen gesucht und umgesetzt werden (siehe 
auch BMLEH 2025b). Dieser konstruktive Diskurs sollte zudem durch eine öffentlichkeitswirk-
same Darstellung wissenschaftlicher Evidenz für die Notwendigkeit von Wiederherstellungs-
maßnahmen und der vielversprechenden Möglichkeiten einer nachhaltigen sozial-ökologischen 
Transformation der Landwirtschaft begleitet werden (Pe‘er et al. 2025). Die W-VO ist auch eine 
Chance, die Agrarumweltpolitik stärker auf die gesellschaftlichen Erfordernisse der Biodiversi-
tätsförderung auszurichten und hierbei insbesondere auf Freiwilligkeit, Motivationsbildung und 
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Dialog zu setzen. Hierfür bedarf es jetzt einer großen gemeinsamen und ressortübergreifenden 
Anstrengung, die sich bereits im September 2026 in der ersten Fassung des NWP abbilden sollte. 
Der NWP sollte ein umfassendes Verständnis für zielführende Maßnahmen und Instrumente zur 
Erreichung eines guten Zustandes von Agrarökosystemen abbilden und bietet nun die Gelegen-
heit der maßgeblichen Mitgestaltung.

Wird die W-VO erfolgreich umgesetzt, leistet sie einen wesentlichen Beitrag zu vielen agrar-
politischen Zielen, die sich die Bundesregierung in ihrem KoaV 2025 gesetzt hat. Viele dieser 
Vorhaben betreffen die Umwelt direkt und entsprechen in großen Teilen den oben skizzierten 
Erfordernissen. Dazu gehören beispielsweise die Förderung vielfältig strukturierter Agrar-Kul-
turlandschaften durch Blühflächen, Hecken, Feldgehölze und Grünstreifen und deren Vernet-
zung (L1366f), die Schaffung von Anreizen für naturverträgliche Agroforstsysteme (L1367), die 
Prüfung eines Programms zum Erhalt besonders sensibler Kulturlandschaften, die Förderung 
der Weidetierhaltung (L1368f) sowie die Unterstützung kooperativer Modelle für Landwirtschaft, 
Kommunen und Naturschutz (L1243f). Außerdem wurde im KoaV vereinbart, die Einkommens-
anreize für die Erbringung von Klima-, Umwelt- und Tierwohlleistungen deutlich zu steigern 
(L1375f) und die finanziellen Mittel im Rahmen der GAK deutlich zu erhöhen sowie Ursachen für 
Schwierigkeiten beim Mittelabruf in der GAK zeitnah zu evaluieren (L1362/1364f). Ferner wurde 
festgehalten, das ANK sowie die darin enthaltene Moorschutzstrategie zu verstetigen (L1242). 
Als ein neues Finanzierungsinstrument soll ein Sonderrahmenplan Naturschutz und Klimaan-
passung eingerichtet und die Einführung einer diesbezüglichen Gemeinschaftsaufgabe geprüft 
werden (L1191f).

Die Umsetzung einer reformierten GAP 2028 - 2034 könnte darüber hinaus als ressortübergrei-
fendes Modellvorhaben für zukunftsweisende Innovationen im politischen und administrativen 
Handeln dienen. So sieht der KoaV vor, das Ressortprinzip in der Zusammenarbeit für die Bewäl-
tigung zunehmend komplexer gesellschaftlicher Herausforderungen neu zu interpretieren und 
durch Missionsorientierung in ressortübergreifenden Strategien und Aufgaben zu arbeiten, dem 
„Whole-of-Government-Ansatz“ zu folgen sowie interministerielle Projektteams zu stärken, die 
Fachwissen bündeln und interdisziplinär arbeiten. Das Instrument der strategischen Vorausschau 
soll dabei wirksam verankert werden (L1823ff). Öffnungs- und Experimentierklauseln in neuen 
und bestehenden Gesetzen sowie die Einführung von Reallaboren und Abweichungsrechten 
sollen dazu beitragen, die Innovationskraft Deutschlands zu fördern und die Gestaltungsmög-
lichkeiten von Bund, Bundesländern und Kommunen zu stärken sowie zur Vorbereitung eines 
„Bundesexperimentiergesetzes“ beizutragen (L1879ff).

Mit dieser Stellungnahme möchten sich WBBGR und SRU sich nun vor allem an die an der 
Umsetzung der W-VO beteiligten Bundes- und Landesministerien sowie an die interessierte 
Öffentlichkeit richten, insbesondere an Landwirtinnen und Landwirte, Landeigentümerinnen 
und -eigentümer und ihre Verbände mit dem Ziel, eine faktenbasierte und konstruktive Dis-
kussion zur Umsetzung der W-VO zu unterstützen. Sie vertieft und konkretisiert für die Agrar-
landschaften die im Jahr 2024 gemeinsam vom SRU, WBBGR und WBW vorgelegte Stellungnah-
me (SRU, WBBGR & WBW 2024).
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2 	 Die Bedeutung der Landwirtschaft für 
die Umsetzung der Wiederherstellungs­
verordnung in Deutschland

Die Landwirtschaft nutzt mit etwa 50 % einen maßgeblichen Teil der Landesfläche Deutschlands 
und hat damit ein großes Potenzial und eine große Verantwortung, Flächen in einem guten öko-
logischen Zustand zu erhalten oder in einen solchen zu bringen. Viele Lebensraumtypen (LRT) 
nach der FFH-Richtlinie, insbesondere die des Grünlandes, werden landwirtschaftlich genutzt. 
Die Ziele der W-VO besagen, dass über die Schutzgebiete hinaus in der gesamten Agrarlandschaft 
gezielte Wiederherstellungsmaßnahmen ergriffen werden sollen, um den ökologischen Zustand 
der geschützten Arten und Lebensräume sowie speziell der Bestäuberpopulationen zu verbessern. 
Ohne die aktive Unterstützung durch Landwirtinnen und Landwirte wird es nicht gelingen, die 
Ziele der Verordnung zu erreichen und die Ökosysteme in einen guten ökologischen Zustand zu 
überführen.

In ihrer bereits vorliegenden gemeinsamen Stellungnahme hatten der SRU, der WBBGR und der 
WBG folgende fünf Faktoren identifiziert, die den Erfolg nationaler Wiederherstellungsmaß-
nahmen maßgeblich bestimmen werden (SRU, WBBGR & WBW 2024; Marquard et al. 2025). Sie 
haben insbesondere auch für die Landwirtschaft große Bedeutung:

	» zunehmende Akzeptanz von Naturwiederherstellung und Landschaftsveränderungen;
	» vereinbarte quantitative und qualitative nationale Wiederherstellungsziele;
	» verbesserte Koordinierung der Naturwiederherstellung mit anderen Landnutzungen;
	» unterstützende organisatorische und rechtliche Rahmenbedingungen;
	» gesteigerte Attraktivität der Naturwiederherstellung für Landnutzende und Landeigentüme-

rinnen und -eigentümer.

Eine Wiederherstellung landwirtschaftlicher Ökosysteme ist notwendig, da - je nach Region - 
eine intensive Nutzung der Flächen oder eine Unternutzung bis hin zur Nutzungsaufgabe zu 
einem deutlichen Rückgang ihrer biologischen Vielfalt geführt haben und dies auch die öko-
logische Leistungsfähigkeit der Agrarlandschaften deutlich beeinträchtigt. Dies betrifft sowohl 
hochproduktive landwirtschaftliche Gunststandorte als auch Grenzertragsstandorte. Wird allein 
die Ertragshöhe als Maß landwirtschaftlicher Leistung angelegt, verschleiert dies einerseits die 
(verminderte) Bereitstellung von weiteren biodiversitätsabhängigen Leistungen und Funktionen, 
andererseits aber auch die Bedarfe der Landwirtschaft selbst an diesen biodiversitätsabhängigen 
Leistungen und Funktionen. Eine übermäßige Betonung von Spannungsfeldern und vermeint-
lichen Zielkonflikten – Produktivität vs. Biodiversität – und ein Herunterspielen von Synergie-
effekten – Biodiversität als Voraussetzung für Produktivität – sind eine mögliche Folge (Baudron 
et al. 2021). In Verbindung mit klimawandelbedingten Extremwetterereignissen, wie Dürre oder 
Starkregen, steigt z. B. insbesondere lokal oder regional das Risiko für Ertragsschwankungen 
(Kahlenborn et al. 2021). Maßnahmen zur Steigerung der Dürreresilienz und zur Minderung 
von Erosionsrisiken, die zusätzlich Rückzugsgebiete für Flora und Fauna in Agrarökosystemen 
fördern, sind Beispiele für Synergien. Im Hinblick auf eine dauerhaft produktive Landnutzung 
bestehen daher gemeinsame Ziele der Landwirtschaft und des Naturschutzes (WBGU 2020; ZKL 
2021; Agora Agrar 2026). Die W-VO sollte dazu veranlassen, solche gemeinsamen Ziele regional 
und lokal zu formulieren und zu erreichen (SRU, WBBGR & WBW 2024). Bis 2050 sollen Wieder-
herstellungsmaßnahmen alle Ökosysteme abdecken, die der Wiederherstellung bedürfen. Dies 
gilt über Schutzgebiete oder wenig produktive Standorte hinaus für die gesamte Agrarland-
schaft. Bei der Wahl der Maßnahmen sollte zum Zweck der Wirkung, Effizienz und Akzeptanz 
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auf agrar- und landschaftsstrukturelle sowie standörtliche Bedingungen geachtet werden 
(Augustiny et al. 2025; Sietz et al. 2026).

Die Landnutzenden sind wichtige Akteurinnen und Akteure für die Umsetzung der W-VO, da sie 
die Maßnahmen maßgeblich durchführen (BMLEH 2025b). Da Veränderungen bei Nutzung und 
Bewirtschaftung kurz- bis mittelfristig zu Ertragsminderungen führen können, ist es entschei-
dend, dass mögliche finanzielle Nachteile abgefedert werden (SRU, WBBGR & WBW 2024). Für die 
Landwirtschaft in Deutschland bedeutet die Umsetzung der W-VO zum einen, die strukturelle 
Vielfalt in der Agrarlandschaft zu erhöhen sowie vernetzte Habitate zu schaffen bzw. zu erhalten 
(WBBGR 2020a). Zum anderen ist es hierfür nötig, die Bewirtschaftung umwelt- und biodiversi-
tätsfreundlicher zu gestalten (SRU, WBBGR & WBW 2024). Flankierend spielen hier auch Digi-
talisierung, Precision Farming und weitere Innovationen für Anbausysteme eine Rolle, welche 
ebenso auf die ökologische Leistungsfähigkeit der Agrarsysteme einzahlen.

Viele Leistungen der Landwirtschaft, die dem Gemeinwohl im Naturschutz- und Umweltbereich 
dienen, werden am Markt in der Regel nicht entgolten. Entstehen durch solche Maßnahmen auf 
betrieblicher Ebene Einkommenseinbußen, sollten diese durch eine Honorierung der erbrachten 
ökologischen Leistungen ausgeglichen werden (SRU, WBBGR & WBW 2024). Sofern die Gesell-
schaft diese Gemeinwohlleistungen wünscht, ist es die Aufgabe der Politik, diese zu gewähr-
leisten. Die W-VO bietet die Chance, die bekannten Defizite in der Honorierung ökologischer 
Leistungen des Agrarsektors zu beheben und die Einkommenssituation der Landnutzenden, die 
aktiv zur Sicherung der Biodiversität beitragen, durch eine angemessene, attraktive Förderung zu 
verbessern.

Für geschützte Lebensraumtypen in ungünstigem Zustand sollen Wiederherstellungsmaßnah-
men bis 2030 vorrangig auf Flächen in Natura 2000-Gebieten ergriffen werden, ebenso Maßnah-
men, um diese Lebensraumtypen neu zu etablieren (Artikel 4 Abs. 4). Dazu besteht in den Natura 
2000-Gebieten ein großes Flächenpotenzial, da ein hoher Anteil des Grünlandes in den FFH-Ge-
bieten aktuell nicht den Qualitätsansprüchen von FFH-Lebensraumtypen genügt. Bereits heute 
ist ein signifikanter Teil der landwirtschaftlichen Nutzfläche durch Umweltmaßnahmen der GAP 
(Öko-Regelungen und AUKM) belegt: 2024 wurden auf 3,3 Mio. ha Grünland-Maßnahmen über 
Öko-Regelungen und auf 2,0 Mio. ha Grünland-AUKM gefördert. Insgesamt werden solche frei-
willigen Maßnahmen also auf deutlich mehr Fläche als den 0,9 Mio. ha des in Natura 2000-Gebie-
ten geförderten Grünlandes durchgeführt (vgl. Abbildung 1). Daraus folgt, dass auch auf Flächen 
außerhalb der Schutzgebiete bereits eine extensive und zumindest in Teilen biodiversitätsfreund-
liche Bewirtschaftung stattfindet. Diese ist aus Sicht des Erhalts und der Wiederherstellung der 
Biodiversität nicht immer optimal, jedoch stellen diese freiwilligen Maßnahmen für die Umset-
zung der W-VO ein weiteres Flächenpotenzial dar. Flächen, auf denen bereits freiwillige Maß-
nahmen umgesetzt werden, sollten deshalb vorrangig genutzt werden, um durch eine auch für 
die Landnutzenden verbesserte Konzipierung und Umsetzung von AUKM bestimmte Ziele der 
W-VO, insbesondere jene des Artikel 4, aber auch Ziele der Artikel 10 und 11 wie die Förderung 
von Bestäuberpopulationen oder von Feldvögeln, anzustreben. Größere Konflikte zwischen dem 
Naturschutz und der Landwirtschaft sind dadurch eher nicht zu erwarten, da die erforderlichen 
Maßnahmen selten bisher intensiv genutzte Flächen betreffen werden.

Die Frage der Finanzierung von Wiederherstellungsmaßnahmen ist bis dato nicht geklärt (siehe 
Kap. 4.1). Es gibt für die Umsetzung der W-VO keine zusätzlichen EU-Mittel, insofern müssen 
die EU-Mitgliedstaaten finanzielle Ressourcen auf die Umsetzung der Wiederherstellungsmaß-
nahmen ausrichten. Hierbei kommen nationale Finanzmittel in Betracht, jedoch bestehen auch 
Synergien der Finanzierung und Hebelwirkungen mit der GAP. Daher ist die Neuausrichtung 
der GAP 2028 - 2034 entscheidend für die W-VO. Die W-VO erwähnt die Möglichkeit einer Fi-
nanzierung über die GAP, betont aber auch, dass die Mitgliedstaaten nicht zur Umwidmung von 
GAP-Mitteln verpflichtet sind (Erwägungsgründe 58 und 79 der W-VO). Einerseits besagt die 
Verordnung in Erwägungsgrund 58, dass Mitgliedstaaten eine Öko-Regelung oder Agrarumwelt- 
und Klimaverpflichtung der GAP für die Umsetzung der W-VO schaffen können. Laut Artikel 
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14 (10) und 15 (5) sollen die Mitgliedstaaten in ihren Wiederherstellungsplänen die GAP-Maß-
nahmen listen, die zu den Zielen der W-VO beitragen. Gleichzeitig wird in Erwägungsgrund 79 
jedoch festgestellt, dass die Mitgliedstaaten durch die Erstellung der NWP nicht dazu verpflichtet 
sind, Mittel der GAP oder anderer EU-Finanzierungsprogramme für die W-VO umzuwidmen. 
Nach Auffassung von WBBGR und SRU sollte die Neuausrichtung der GAP 2028 - 2034 damit als 
Chance verstanden werden, durch eine verstärkte Fokussierung und Zielorientierung auf die 
bisherigen Bemühungen zur Erhaltung der Biodiversität aufzubauen.

Mit dem Entwurf des NWP muss dafür bis September 2026 ein konkreter Handlungsrahmen 
entwickelt werden. Dafür sollten auch die richtigen Schlussfolgerungen aus den bisherigen Er-
fahrungen mit der Umsetzung der FFH-Richtlinie gezogen werden. Dabei wurden von landwirt-
schaftlichen Akteurinnen und Akteuren immer wieder die teilweise sehr restriktiven Schutz-
gebietsverordnungen kritisiert, die den Handlungsrahmen bei einer extensiven Nutzung stark 
einschränken (Lakner & Kleinknecht 2012). Gleichzeitig fehlte bei der FFH-Umsetzung oft eine 
ausreichende Finanzierung der Maßnahmen, um entsprechende Anreize zu setzen. Ein Schwer-
punkt bei der Instrumentenwahl der W‑VO-Umsetzung sollte daher auf einer angemessenen, 
attraktiven Förderung liegen. Dies erscheint vor allem im Hinblick auf die Motivation von Land-
nutzenden wichtig. Aktuell machen die nationalen Finanzmittel des Bundesministeriums für 
Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) pro Jahr etwa 700 Mio. € 
aus. An GAP-Mitteln bezieht Deutschland dagegen jährlich etwa 7,2 Mrd. €, wovon in der aktuel-
len Förderperiode etwa 2 Mrd. € auf Umweltmaßnahmen entfallen (vgl. Kap. 4.1). Insofern kann 
die GAP als europäische Förderpolitik eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der W-VO spielen, 
wenn sie mit ausreichend finanziellen Mittel im Umweltbereich ausgestattet wird und besser auf 
deren Ziele zugeschnitten wird und mit flankierenden Maßnahmen wie Beratung und Planung 
begleitet wird.

Die Umsetzung der W-VO birgt für die Landwirtschaft Chancen für eine bessere Anerkennung 
und eine stärkere Förderung von Umweltleistungen – sofern die Agrarpolitik sie ausreichend 
mit Fördermaßnahmen und anderen Unterstützungen flankiert. Die GAP unterstützt Umwelt-
ziele vor allem durch die an den Bezug der flächen- und tierbezogenen Zahlungen geknüpften 
Standards der „Konditionalität“ sowie über die freiwilligen Fördermaßnahmen in Form von Öko-
Regelungen in der 1. Säule und von AUKM in der 2. Säule. Weitere Maßnahmen wie nicht-pro-
duktive Investitionen oder – flankierend – gezielte Beratung und Wissensaustausch ergänzen die 
„Grüne Architektur“ der GAP. Die Landwirtschaft erbringt vor allem über die Fördermaßnahmen 
bereits heute erhebliche Leistungen beim Erhalt der Biodiversität in der Landwirtschaft. Dies 
lässt sich an der Flächenstatistik der umweltpolitischen Instrumente innerhalb der GAP ableiten 
(Abbildung 1).
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Abbildung 1: Flächenwirkung umweltpolitischer Instrumente innerhalb der GAP 2024; dargestellt ist jeweils der gesamte Flächenum-
fang der GAP-Instrumente in Deutschland sowie die Flächenkulissen Natura 2000 im Grünland und die Gesamtfläche der FFH-Lebens-
raumtypen im Grünland. Der Grünlandanteil an den einzelnen Maßnahmen ist unten innerhalb der Balken dargestellt.  
Quellen: Die Daten zu landwirtschaftlich genutzten Flächen und zur Konditionalität stammen von der EU-Kommission (2024). Die 
Daten zu den Öko-Regelungen basieren auf BMLEH (2025a). Die AUKM setzen sich aus der Förderung des Ökolandbaus sowie sonsti-
gen AUKM zusammen. Die Daten zur ökologischen Landwirtschaft sind BLE (2025) entnommen, die sonstigen AUKM beruhen auf 
Angaben von zehn Landesministerien für Landwirtschaft und dem Leistungsbericht des GAP-Strategieplans (BMLEH 2025a). Daten zu 
Grünland in Natura 2000-Gebieten stammen aus DVL (2016), die zu FFH-Lebensraumtypen (FFH-LRT) aus Müller & Ssymank (2025). 
Anmerkung: Aufgrund von Kombinationsmöglichkeiten in der Förderung können sich die Maßnahmen von Öko-Regelungen und 
AUKM flächenmäßig geringfügig überschneiden.

Die Abbildung 1 zeigt dazu zunächst die gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche in Deutschland 
(16,6 Mio. ha), wovon 4,7 Mio. ha (28 %) auf Grünland entfällt. Die Anforderungen der Kondi-
tionalität greifen auf 99,3 % dieser Fläche und stellen einen gewissen Umweltmindeststandard 
sicher. Aufgrund der aktuellen Änderungen des GAP-Förderrahmens wird die Konditionalität auf 
Betrieben < 30 ha nicht mehr kontrolliert. Im Moment ist noch unklar, wie sich diese fehlenden 
Kontrollen auf die Einhaltung der Konditionalität auswirken. Diese Anforderungen sind jedoch 
nicht geeignet, zu einer Verbesserung der Biodiversität in der Agrarlandschaft beizutragen. Die 
einfachen Fördermaßnahmen der 1. Säule (Öko-Regelungen) finden auf 6,2 Mio. ha (37,6 %), d. h. 
einem erheblichen Teil der landwirtschaftlichen Nutzfläche, statt. 54 % der geförderten Fläche 
betreffen dabei Dauergrünland. Weitere 4,4 Mio. ha (25,5 %) werden über die mehrjährigen und 
häufig auch spezifischeren AUKM der 2. Säule gefördert, davon umfassen 48 % grünlandbezogene 
Maßnahmen. Abbildung 1 zeigt auch, dass sowohl die Öko-Regelungen als auch die AUKM weit 
über die Grünlandfläche innerhalb der Natura 2000-Gebiete hinaus gehen.

Es kann also geschlussfolgert werden, dass die Flächenbilanz der GAP ein erhebliches Potenzial 
für die Umsetzung der W-VO auf den Flächen mit freiwilligen Agrarumweltmaßnahmen zeigt, 
welche auch außerhalb von Naturschutzgebieten ohne rechtliche Vorgaben umgesetzt werden. 
Mit Hilfe optimierter, d. h. stärker auf Biodiversitätsziele fokussierter Maßnahmen, könnten Teile 
der W-VO gut umgesetzt werden, sodass landwirtschaftliche Gunststandorte nur in wenigen 
begründeten Ausnahmefällen mit Naturschutzmaßnahmen belegt werden müssten. Gleich-
zeitig gibt es auch innerhalb der Natura 2000 -Gebiete zahlreiche Defizite, die durch eine ver-
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besserte Förderung und ein verbessertes Management behoben werden können. Die Umsetzung 
der W-VO findet somit innerhalb der Natura 2000-Kulisse sowie innerhalb der Flächen, die 
aktuell mit freiwilligen Agrarumweltmaßnahmen belegt sind, ausreichend Potenzialflächen. 
Es erscheint daher wichtig, die Agrarumweltförderung in der neuen GAP nach 2028 auszubauen 
und im Hinblick auf die Erfordernisse der Umsetzung der W-VO zu optimieren. Im Falle einer 
Optimierung der GAP-Instrumente auf den Biodiversitätsschutz ließen sich viele Erfordernisse 
und Verpflichtungen der W-VO auf landwirtschaftlichen Flächen mit Hilfe dieser Instrumente 
weitgehend abdecken. Dies setzt jedoch einen stringenten Optimierungsprozess mit einer verbes-
serten Förderung sowie Planung und Beratung voraus.

3 	 Chancen und Herausforderungen der Wieder­
herstellungsverordnung in der Landwirtschaft

Die Vorgaben der W-VO sind bindend für die EU-Mitgliedstaaten, während sich für die Landnut-
zenden keine direkten rechtlichen Verpflichtungen aus ihnen ergeben. Die Bundes- und Landes-
ministerien könnten jedoch den NWP nutzen, um Landnutzenden ökonomische Anreize zur 
Übernahme von Bewirtschaftungsverpflichtungen zu setzen bzw. für Bewirtschaftungsauflagen 
Ausgleichszahlungen anzubieten. Es sind viele direkte und indirekte agrarökologische, sozio-
ökonomische und administrative Effekte der W-VO auf die Landwirtschaft denkbar.

Agrarökologische Effekte

Ein Großteil der Natura 2000-Grünland-Lebensräume wie Wiesen (Flachland-Mähwiesen, Brenn-
dolden-Auenwiesen, Bergwiesen), Trockenrasen (u. a. Kalkmagerrasen, Steppenrasen, Basenrei-
che Sandrasen, Silbergras-Pionierfluren auf Binnendünen) und Heiden (u. a. kontinentale Heiden, 
Bergheiden, Küstenheiden) werden landwirtschaftlich genutzt. Der Erhalt vieler geschützter 
Arten und Pflanzengesellschaften setzt eine extensive Nutzung voraus. Durch zu intensive Be-
wirtschaftung oder bei völliger Aufgabe derselben würden sie durch andere Arten verdrängt bzw. 
ersetzt. In Mitteleuropa sind mehr als 1.300 Arten von Gefäßpflanzen mehr oder weniger eng mit 
extensiv genutztem Grünland verbunden (Bruchmann & Hobohm 2010; Wilson et al. 2012). Viele 
sind nahe Verwandte landwirtschaftlicher Kulturarten, die für die Pflanzenzüchtung einen viel-
versprechenden genetischen Pool für zukünftige Herausforderungen darstellen können (Bönisch 
et al. 2025; Kapazoglou et al. 2023; WBBGR 2013). Auch für viele Insektenarten stellen artenreiche, 
extensiv genutzte Grünländer wesentliche Habitate dar (Di Giulio et al. 2001; Bonari et al. 2017). 
Eine zielorientierte Nutzung des Grünlandes ist also die grundlegende Voraussetzung für die 
Erreichung und Sicherung eines guten Erhaltungszustandes vieler geschützter Lebensraumty-
pen und Arten (WBBGR 2013). Bei Wiederherstellungsmaßnahmen in angrenzenden Ackerland-
schaften sind artenreiche Grünlandflächen entscheidende Quellbiotope für die Besiedlung mit 
Bestäubern und Schädlingsantagonisten (Öckinger & Smith 2007; Baden-Böhm et al. 2025). Ar-
tenreiches Grünland stellt zudem zahlreiche weitere Ökosystemleistungen bereit (Jedicke 2014; 
Bengtsson et al. 2019; Lindborg et al. 2023; Lyons et al. 2023): Es bindet Kohlenstoff, verbessert die 
Wasserspeicherkapazität des Bodens (Madeira et al. 2016; Manning et al. 2018) und ist eine wich-
tige heimische Futterquelle für tierhaltende Betriebe (Donath et al. 2021). Es stärkt die Wider-
standsfähigkeit der Landschaft gegenüber Umweltveränderungen, unter anderem in Form von 
Feuchtgrünland als Wasserspeicher und Retentionsfläche (Leopoldina et al. 2020). FFH-Lebens-
raumtypen (FFH-LRT) inner- und außerhalb der Schutzgebiete sind für den Biotopverbund und 
die damit verbundenen Funktionen (u. a. genetischer Austausch, Quellbiotope für die Besiedlung 
nach Maßnahmenumsetzung und Wiederbesiedlung nach lokalem Aussterben) ganz wesentlich. 
Die FFH-LRT außerhalb der Schutzgebiete stehen aber erst nach 2030 stärker im Fokus der W-VO.
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Mehrjährige Blühflächen, Hecken und vielfältige Agroforstsysteme stärken Bodenfunktionen, 
die den Wasserhaushalt, die Filterfunktion zur Reinigung des Wassers und die Verbesserung der 
Wasserqualität, den Nährstoffkreislauf sowie die Kohlenstoffspeicherung und die Bodenöko-
logie betreffen (Kanzler, Böhm & Freese 2021). Lebensgemeinschaften im Boden, geprägt von 
Bakterien, Pilzen, Makro- und Mesofauna und Pflanzenwurzeln, die in enger Verbindung sowohl 
untereinander als auch mit Faktoren wie Wasser, Nährstoffen und Sauerstoff stehen, spielen eine 
zentrale Rolle bei der Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit (Beuschel et al. 2020; Cardinale et al. 
2019). Durch die Förderung einer größeren Vielfalt an Mikroorganismen, Insekten und anderen 
Lebewesen wird die ökologische Widerstandsfähigkeit der Systeme langfristig gestärkt, die zu 
einer verbesserten Bodenqualität, Bestäubung durch Bienen und Schwebfliegen und natürlicher 
Schädlingskontrolle führt (Pardo et al. 2023). Am Beispiel von Agroforstsystemen zeigt sich, dass 
die tiefen Wurzeln von Bäumen und Sträuchern den Boden festigen, die Bodenerosion durch 
Wasser und Wind verringern und die Bodenstruktur verbessern. Zudem wirken sie als natürliche 
Wasserspeicher, da sie den Wasserabfluss verlangsamen und die Versickerung in den Boden be-
günstigen. Dies wiederum führt zu einer verbesserten Wasserversorgung für Nutzpflanzen sowie 
Wiesen und Weiden (Cardinale et al. 2015; Beule & Karlovsky 2021). In diese Systeme integrierte 
Leguminosen-Gehölze binden Stickstoff im Boden, was die Bodenfruchtbarkeit weiter erhöht. 
Gehölze regulieren zudem die Temperatur, spenden Schatten und verringern die Verdunstung. 
Dies ist besonders in warmen Regionen wichtig. Sie schaffen ein günstiges Mikroklima und 
bieten zusätzliche Lebensräume für Pflanzen und Tiere, was zur Steigerung der Artenvielfalt bei-
trägt. Dies führt zu stabileren und widerstandsfähigeren Ökosystemen und unterstützt natür-
liche Schädlingskontrolle, wodurch der Einsatz chemischer Mittel reduziert werden kann (Car-
dinale et al. 2015; Beule & Karlovsky 2021). Die Unterholzstreifen erhöhen auch die Vielfalt der 
Bestäuber, indem sie Nahrungsressourcen und Nistplätze bereitstellen (Varah et al. 2013).

Durch Wiedervernässung können entwässerte organische Böden langfristig von einer Emis-
sionsquelle zu einer -senke werden (vgl. Kap. 4.3) Trockengelegtes Grünland emittiert bis zu 
25-30 t CO2-Äquivalente pro ha und Jahr. Bei einer Wiedervernässung wird dieser Klimaeffekt 
nach einer Übergangsphase abgestellt und der organische Boden kann mittelfristig wieder CO2 
binden (Günther et al. 2020). Der auch für die Landwirtschaft problematische kontinuierliche 
Abbau organischer Substanz im Boden wird durch die Wiedervernässung gestoppt. Gleichzeitig 
halten wiedervernässte Moore das Wasser in der Landschaft, tragen so zu einer Stabilisierung des 
Wasserhaushalts und zu einer verbesserten Wasserqualität bei (Tanneberger et al. 2020). Aller-
dings braucht es für solche Standorte angepasste landwirtschaftliche Nutzungskonzepte (Paludi-
kulturen). Gleichzeitig bedeutet die Wiedervernässung erhebliche Kosten für landwirtschaftliche 
Betriebe, die durch Förderungen aus ausgeglichen werden sollten (Meyer-Jürshof et al. 2026). Auf 
vernässten Flächen, die nachfolgend landwirtschaftlich z.B. durch Paludikulturen genutzt wer-
den, sollte eine auskömmliche Finanzierung innerhalb der GAP durch Agrarumweltmaßnahmen 
in den kommenden Förderperioden sichergestellt werden. Aktuell sind Verfahren der Paludi-
kultur noch nicht großflächig verbreitet oder werden zum Teil erst entwickelt; insofern stellt der 
Prozess der Wiedervernässung sowie die Etablierung entsprechender Wertschöpfungsketten eine 
umfassende soziale, ökonomische, ökologische und technische Herausforderung dar (Sommer & 
Frank 2024).

Sozio-ökonomische Effekte

Für die Umsetzung der W-VO sollten die regionalökonomischen Chancen einer Renaturierungs-
wirtschaft genutzt und kommuniziert werden (SRU, WBBGR & WBW 2024). Gleichzeitig stehen 
Grünlandbetriebe gegenwärtig unter großem ökonomischem Druck. Dies zeigt sich insbesondere 
an den „sonstigen Futterbaubetrieben“, die die Mutterkuh-, Schaf- und Ziegenbetriebe zusam-
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menfassen. Das Betriebseinkommen je Arbeitskraft (AK)1 lag im Durchschnitt aller Betriebe in 
den letzten 10 Jahren bei 38.680 €/AK, bei den Mutterkuhbetrieben lediglich bei 27.054 €/AK. 
Gleichzeitig erbringen extensive Futterbaubetriebe mit Beweidung regelmäßig wichtige Leistun-
gen für den Erhalt der Biodiversität, insbesondere auf marginalen Grünlandstandorten. Es wäre 
daher im Sinne der Ziele der W-VO, diese Betriebe, die bereits seit längerem einerseits strukturell 
benachteiligt und andererseits die „Leistungsträger“ des Erhalts der Biodiversität sind, gezielter 
zu unterstützen. Insbesondere Betriebe mit Weidetierhaltung sind mit zahlreichen Herausfor-
derungen konfrontiert, vor allem wenn sie in Natura 2000-Gebieten mit ordnungsrechtlichen 
Auflagen wirtschaften. Die Umsetzung der W-VO könnte für diese Betriebe zu einer Verbesse-
rung der Einkommenssituation führen, wenn Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität und von 
Ökosystemleistungen besser honoriert würden.

Durch die Umsetzung der W-VO entstehen für manche Betriebe auch Chancen für eine bessere 
regionale Wertschöpfung in ländlichen Räumen, beispielsweise durch Möglichkeiten der Direkt-
vermarkung qualitativ hochwertiger Lebensmittel und Landschaftspflegeprodukte. Auch mög-
liche Diversifizierungen mit neuen Betriebszweigen wie der Wildpflanzenvermehrung oder der 
Vermarktung von Biomasse aus Paludikulturen sowie Dienstleistungen von Landwirtinnen und 
Landwirten für die eigene Branche bei der Umsetzung und Pflege von Maßnahmen können die 
Resilienz der Betriebe erhöhen.

Nichtsdestotrotz gibt es zahlreiche Barrieren bei der Umsetzung von Umweltförderinstrumen-
ten innerhalb der GAP (Niens & Marggraf 2010; Zinngrebe et al. 2017; Schüler et al. 2018; Klebl 
et al. 2023; Bartkowski et al. 2023; Schaub et al. 2023; Knauber et al. 2023; Koch et al. 2025; Huber 
et al. 2025; Scherfranz et al. 2025). Eine erfolgreiche Umsetzung der W-VO sollte helfen, diese 
Barrieren abzubauen:

Recht und Verwaltung: Viele Betriebe kritisieren bei den Agrarumweltprogrammen einen zu 
hohen bürokratischen Aufwand. Die Kontrollen werden als zu kleinteilig und Landnutzende 
haben oft den Eindruck, dass Regeln zu ihrem Nachteil ausgelegt werden. Zu kleinteilige Kontrol-
len führen auch zu Risiken, da bei Fehlern Sanktionen zu befürchten seien. Auch die mangelnde 
Flexibilität der Agrarumweltprogramme hinsichtlich Inhalte und Vertragsdauer wird beklagt. 
Der hohe bürokratische Aufwand wird oft auch als Transaktionskosten beschrieben, die aber 
nicht entsprechend abgegolten werden.

Ökonomische Faktoren: Betriebe nennen die Prämienhöhe als Problem, die oft nur laufende 
Kosten oder Einkommenseinbußen ersetzt, nicht jedoch eine Anreizkomponente enthält. Der 
fehlende Marktzugang für biodiversitätsfreundliche Produkte wird bemängelt. Die angebotenen 
Prämien sind für Betriebe in intensiv genutzten Regionen mit hohem Ertragspotenzial aufgrund 
hoher Opportunitätskosten oft unattraktiv und bieten somit wenig Anreize.

Standort: Natürliche Standortfaktoren wie Boden, Klima oder Höhenlage beeinflussen die Bereit-
schaft zur Umsetzung von Maßnahmen. Weitere Flächeneigenschaften wie Größe oder Zuschnitt 
der landwirtschaftlichen Flächen sowie die Verkehrslage und die Entfernung zum Betrieb sind 
Einflussfaktoren, die für oder vor allem gegen eine Teilnahme an Agrarumweltprogrammen 
sprechen können.

Eigentumsverhältnisse: Landnutzende von gepachteten Flächen führen als Begründung für 
eine Nichtteilnahme an AUKM oft die fehlende Zustimmung des Verpächters/ der Verpächterin 
an. Die Eigentumsverhältnisse sind insbesondere bei der Wiedervernässung von Mooren eine 
der zentralen Barrieren, da hier das Einverständnis der Landeigentümerinnen und ‑eigentümer 

1	 Das Betriebseinkommen je Arbeitskraft ist ein belastbarer Indikator für die Wirtschaftlichkeit eines Betriebes und 
besteht aus der Summe des Gewinns und aller Personalausgaben, die dann auf alle im Betrieb beschäftigten (entlohnte 
und nicht entlohnte) Arbeitskräfte bezogen wird. Durch diese Vorgehensweise kann man kleinere Familienbetriebe in 
Westdeutschland mit größeren Betrieben in Ostdeutschland, die oftmals mit Angestellten arbeiten, vergleichen. Der 
Indikator wird jedes Jahr vom BMLEH basierend auf den Testbetriebsdaten ausgewiesen.
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vorliegen muss. Ferner hat die Wiedervernässung langfristige Folgen, die über die Pachtdauer 
anhalten und in der Regel mehrere Grundstücke betrifft. Auch ist es wichtig, den potenziellen 
Wertverlust des Bodens bei einer Wiedervernässung zu berücksichtigen.

Persönliche Motivation: Die eigenen betrieblichen Ziele, die Präferenzen für Produktionsziele, 
Zeitpräferenzen oder die individuelle Einstellung zu AUKM spielen bei der Entscheidung für oder 
gegen diese Maßnahmen eine wichtige Rolle. Auch der Bildungshintergrund und das Wissen von 
Landwirtinnen und Landwirten über Agrarumweltziele können die Entscheidung beeinflussen.

Gesellschaftliche Normen: Die Erwartung des sozialen Umfelds kann die Entscheidung für oder 
gegen eine Teilnahme an Agrarumweltmaßnahmen beeinflussen. Schließlich kann auch die all-
gemeine gesellschaftliche Stimmung, vermittelt über die Medien und die öffentliche Meinung zu 
Agrarumweltzielen, eine Rolle bei der Entscheidung für oder gegen eine Teilnahme an Agrarum-
weltprogramme spielen.

Im Hinblick auf Agroforstsysteme sehen Landwirte und Landwirtinnen einen Mangel an finan-
zieller Unterstützung, übermäßige Bürokratisierung, die Gesetzgebung zu Landrechten, hohe 
Errichtungs- und Verwaltungskosten sowie den hohen Arbeitskräftebedarf als Haupthindernisse 
für die Umsetzung an (García de Jalón et al. 2018; Tsonkova et al. 2018; Litschel et al. 2023; Blake-
Rath et al. 2024).

In Bezug auf Eigentumsformen und Sozialpflichtigkeit sollte im Zuge der Umsetzung der W-VO 
vor allem vom öffentlichen Eigentum und Stiftungseigentum eine noch stärkere Vorbildfunktion 
und Experimentierfreudigkeit ausgehen. Eine Stichprobe auf 4 % der landwirtschaftlichen Fläche 
zeigt, dass etwa 10 % davon Eigentum von Gebiets- und sonstigen Körperschaften (einschließlich 
Religionsgemeinschaften) sind (Tietz & Hubertus 2024). Ländliche Gemeinden können bei der 
Umsetzung der W-VO aufgrund ihres Eigentums an Flächen eine große Rolle bei der Stärkung 
des Biotopverbundes einnehmen; allerdings existieren dafür aktuell in vielen Regionen noch 
keine Umsetzungs- und Finanzierungsstrategien.

Das Nationale Naturerbe mit einem Gesamtflächenumfang von aktuell ca. 164.000 ha und teil-
weise großflächig landwirtschaftlich genutzten Offen- und Halboffen-Lebensraumkomplexen 
kann Vorbild und Leuchtturm für die Umsetzung von Wiederherstellungsmaßnahmen sein.

4 	 Wiederherstellung auf 
landwirtschaftlichen Flächen

4.1 	 Finanzierung und Förderung

Im folgenden Abschnitt werden die förderpolitischen und naturschutzfachlichen Herausforde-
rungen bei der Umsetzung der W-VO dargestellt und diskutiert. Der aktuelle Stand der politi-
schen und ökonomischen Rahmenbedingungen zeigt einige Herausforderungen auf, die eine 
erfolgreiche Umsetzung der W-VO stark beeinträchtigen könnten. Dazu zählt die bislang nicht 
geklärte Finanzierung der Maßnahmen zur Wiederherstellung von Biodiversität und gekoppelter 
Ökosystemleistungen. Eine entscheidende Rolle spielen dabei die GAP sowie europäische und 
nationale umweltpolitische Instrumente.
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4.1.1	 Die Gemeinsame Agrarpolitik der EU (GAP)

Die GAP wurde seit 1992 mehrfach reformiert und hat dabei ihre Umweltmaßnahmen und die 
entsprechenden Ausgaben kontinuierlich ausgebaut (Weingarten & Rudloff 2018; Guyomard et al. 
2023; Lakner 2025a). In der aktuellen Förderperiode beziehen sich 3 der 10 spezifischen Ziele auf 
den Bereich Umwelt, nämlich auf den Klimaschutz, auf den Schutz und die effiziente Nutzung 
von Umweltressourcen und auf den Schutz von Biodiversität und Landschaft (vgl. Artikel 6 Abs. 
1 der GAP-Strategieplan-Verordnung (SP-VO)). In der aktuellen GAP 2023 - 2027 wird mit den 
Öko-Regelungen in der 1. Säule die Förderung einjähriger freiwilliger Maßnahmen mit oftmals 
einfachem Zuschnitt an-geboten (Artikel 31 SP-VO). In der 2. Säule werden die mehrjährigen 
freiwilligen AUKM programmiert (Artikel 70). Auch nicht-produktive Investitionen (Artikel 73), 
der Ausgleich verpflichtender Anforderungen insbesondere in Natura 2000-Gebieten (Artikel 72), 
aber auch die Förderung von Beratungsleistungen sowie von Information und Kommunikation 
(Artikel 78) oder von Kooperationen (Artikel 77) gehören zum umweltbezogenen Förderportfolio 
der GAP.

Im aktuellen EU-Förderrahmen 2023-2027 lässt sich eine ambitionierte europäische Agrar-
umweltpolitik umsetzen (Röder et al. 2024). Das Ambitionsniveau der Umsetzung ist allerdings 
innerhalb der EU recht unterschiedlich, gerade die Umsetzung der Öko-Regelungen ist in einigen 
Mitgliedstaaten aufgrund ihres niedrigen Ambitionsniveaus durchaus kritikwürdig (Meister et 
al. 2024). Deutschland hat die letzte Reform jedoch genutzt und bietet vergleichsweise effektive 
Agrarumweltmaßnahmen in beiden Säulen an, obwohl es immer noch Verbesserungspotenzial 
gibt (Pe’er et al. 2022; Lakner 2025b). Auf EU-Ebene dienen heute etwa 26 % der GAP-Ausgaben 
Umweltziele (Röder et al. 2024; Lakner 2025b; vgl. Abbildung 2), in Deutschland liegt dieser Anteil 
sogar bei 33 % (Abbildung 2) (Lakner 2025a: 349).

Abbildung 2: Ausgaben und Prioritäten im GAP-Strategieplan 2023-2027 in Deutschland.  
Quelle: Lakner 2025a: 249.

Die Abbildung 2 zeigt, dass in Deutschland etwa 33 % der Ausgaben der GAP den Umweltzielen 
4-6 zugeordnet werden können. Innerhalb der GAP werden einschließlich nationaler Kofinan-
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zierungsmittel 7,2 Mrd. € pro Jahr ausgegeben. Etwa 2,0 Mrd. € werden hierbei für Öko-Regelun-
gen und AUKM aufgewendet (Lakner & Röder 2024). Weitere Mittel kommen dem Naturschutz 
über gekoppelte Zahlungen für Mutterkühe, Schafe und Ziegen sowie durch Maßnahmen für 
Kommunikation und Information und über Kooperationen zugute. Die Fördermaßnahmen mit 
Umweltzielen zeigen in der Praxis allerdings eine recht unterschiedliche Wirksamkeit (Pe’er et 
al. 2017). AUKM werden hinsichtlich ihrer Anforderungen und Prämienhöhe oft in Maßnahmen 
mit niedriger Eingriffstiefe, sogenannte hellgrüne Maßnahmen sowie in Maßnahmen mit hoher 
Eingriffstiefe, sogenannte dunkelgrüne Maßnahmen, unterteilt (Freese 2012; Röder et al. 2022: 
79). Die Literatur zur Wirkung von AUKM zeigt, dass vor allem dunkelgrüne Maßnahmen einen 
effektiven und effizienten Beitrag zur Erreichung der gesetzten Umweltziele leisten (EuRH 2011; 
Armsworth et al. 2012; Batáry et al. 2015; Lakner et al. 2020). Dazwischen gibt es gesamtbetrieb-
liche Maßnahmen wie z. B. die Förderung des Ökolandbaus, dessen Wirkung vor allem in einer 
Kombination von Umweltleistungen liegt und die sich einer eindeutigen Einordnung zu hell- 
oder dunkelgrünen Maßnahmen entziehen.

Gleichwohl ist auch der Ökolandbau aufgrund seiner nachgewiesen gesamtbetrieblichen Leis-
tungen ein sinnvoller Baustein einer abgestimmten und ganzheitlichen Strategie in der Agrar-
umweltpolitik (vgl. Sanders & Heß 2019).Eine weitere wichtige Rolle für die Finanzierung spielt 
zudem die deutsche GAK, die als Kofinanzierungsinstrument für zahlreiche AUKM dient. Die 
AUKM der 2. Säule werden bisher zu 80 % durch die EU finanziert, die verbleibende Finanzierung 
ist zunächst durch die Länder zu tragen. Der Bund hilft hier über die GAK und trägt 60 % der 
nationalen Kofinanzierungsmittel Allerdings waren die Fördermaßnahmen nicht immer optimal 
in der GAK abgebildet.

Eine weitere wichtige Rolle für die Finanzierung spielt in Deutschland zudem die GAK, die als 
Kofinanzierungsinstrument für zahlreiche AUKM dient. Die AUKM der 2. Säule können bisher 
zu 80 % durch die EU finanziert werden, der Rest ist zunächst durch die Länder zu tragen. Der 
Bund hilft hier über die GAK und trägt 60 % der nationalen Kofinanzierungsmittel. Allerdings 
waren die Fördermaßnahmen nicht immer optimal in der GAK abgebildet.

Insgesamt ist jedoch unklar, inwieweit in der zukünftigen GAP 2028 - 2034 die Umweltausrich-
tung der aktuellen GAP fortsetzt wird, da die EU-Kommission bei ihrem Legislativvorschlag viele 
Details offen, aber umweltbezogene Finanzvorgaben fallen gelassen hat bzw. einige Aspekte zu 
Ungunsten von Umwelt- und Biodiversitätszielen geregelt wurden. Der Entwurf der EU-Kom-
mission zur zukünftigen Ausgestaltung der GAP 2028 - 2034 (vgl. Box 1/ Abbildung 3) legt nahe, 
dass die Finanzierung von biodiversitätsfördernden Maßnahmen zunehmend in Konkurrenz zu 
aktuell höher gewichteten politischen Prioritäten geraten wird, zumal für Umweltmaßnahmen – 
im Unterschied zur „Basisprämie“ – zukünftig kein Mindestbudget („ringfencing“) mehr fest-
gelegt wird. Nach jetzigem Verhandlungsstand sind für die GAP 2028 - 2034 Mittelkürzungen im 
Umfang 15 % vorgesehen. Gleichzeitig sind höhere Kofinanzierungssätze für AUKA für die Mit-
gliedstaaten geplant. Zum Vergleich: die durchschnittliche nationale Kofinanzierung der GAP-
Umweltmaßnahmen in beiden Säulen liegt in der aktuellen Förderperiode bei ca. 12 %. Künftig 
wird sie bei mindestens 30 % liegen. Diese Finanzvorgaben könnten die zukünftigen Agrarum-
welt- und Klimaaktionen (AUKA) mit hohen Qualitätsstandards zur Förderung der Biodiversität 
(dunkelgrüne Maßnahmen) und nicht-produktive investive Maßnahmen für den Naturschutz 
finanziell stark einschränken. Darüber hinaus stehen nationale Finanzierungsinstrumente für 
komplexe und langwierige Wiederherstellungsmaßnahmen in Agrarlandschaften nicht ausrei-
chend zur Verfügung.
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Box 1: Kommissionsvorschlag für den Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) und die GAP 2028-
2034

Im Juli 2025 hat die EU-Kommission ihren Vorschlag für den MFR und die GAP 2028 - 2034 
vorgelegt (EU-Kommission 2025). Die bisherigen zwei GAP-Fonds (Europäischer Garantiefonds 
für die Landwirtschaft (EGFL) und Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER)) gehen im neuen „Nationalen und Regionalen Partnerschaftsfonds 
(NRPF)” auf, in dem ca. 295 Mrd. € für einen Großteil der GAP-Interventionen garantiert sind. 
Aus der Konditionalität wird das neue „Farm Stewardship” (verantwortungsvolle Betriebsfüh-
rung), das weiterhin die unveränderten Grundanforderungen an die Betriebsführung (GAB) ent-
hält (Abbildung 3). Die Kriterien des „Guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustands von 
Flächen (GLÖZ)” werden durch die deutlich flexibleren und weniger anspruchsvollen „Protective 
Practices” (Schutzpraktiken) ersetzt. Die Öko-Regelungen der 1. Säule und die Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen (AUKM) der 2. Säule werden zu sogenannten Agrarumwelt- und Klimaaktio-
nen (AUKA) vereint. Dies stellt zunächst eine Vereinfachung dar. Allerdings steigt der Kofinan-
zierungssatz der AUKA auf 30 %, während die Öko-Regelungen bisher kofinanzierungsfrei waren 
und bei den AUKM eine nationale Kofinanzierung von mindestens 20 % erforderlich war. Der 
durchschnittliche Kofinanzierungssatz für beide Umweltmaßnahmen lag bisher bei 12 %. Sofern 
sich diese Regeln im Zuge der Verhandlungen nicht ändern, dürften Bund und Länder die AUKM 
auf den Prüfstand stellen, da bei gleichem Finanzaufwand weniger Maßnahmen finanziert wer-
den können.

Das folgende Schaubild verdeutlicht die Umweltinstrumente der GAP 2023-2027 im Vergleich zu 
den für die Periode von 2028-2034 geplanten Instrumenten.

Abbildung 3: Umweltinstrumente in der aktuellen und zukünftigen GAP. 
Quelle: Eigene Darstellung.

¹ Farm Stewardship wird aktuell übersetzt mit „Verantwortungsvolle Betriebsführung“.
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4.1.2	 Europäische und nationale umweltpolitische Instrumente

Während die freiwilligen Agrarumweltmaßnahmen der GAP meist vor allem die Einkommens-
verluste bei Extensivierung von landwirtschaftlichen Flächen bei fortgesetzter Nutzung kom-
pensieren können, lassen sich langfristige Investitionen teilweise besser über umweltpolitische 
Instrumente finanzieren. Dies zeigt, dass sich allein aus der Förderlogik der Agrar- und Umwelt-
politik eine gewisse Arbeitsteilung für die Finanzierung von Wiederherstellungsmaßnahmen 
ergibt.

Mit der neuen Ausformulierung der GAP gilt es, Synergien mit anderen EU-Finanzierungsinstru-
menten zu suchen. LIFE ist mit dem Teilprogramm „Naturschutz und Biodiversität“ (LIFE-NAT) 
das einzige aktuell nocheigenständige EU-Finanzierungsinstrument, das für die Umsetzung der 
W-VO herangezogen werden kann. Es ist jedoch bereits jetzt unterfinanziert. Ab 2028 soll LIFE 
darüber hinaus nicht mehr eigenständig, sondern Teil des EU-Industrie- und Wettbewerbsfonds 
sein, die Höhe des Budgets wird aktuell verhandelt. Es ist jedoch bereits jetzt unterfinanziert 
(LANA 2025).Es gibt Befürchtungen, dass es damitzukünftig einer starken Konkurrenz mit ande-
ren EU-Programmen ausgesetzt sein wird.

Eine weitere Möglichkeit der Finanzierung der W-VO bieten die nationalen Instrumente des 
Natur- und Klimaschutzes und der Klimaanpassung. Die Umsetzung konkreter Renaturierungs-
maßnahmen laut W-VO beginnt voraussichtlich erst 2027. Aktuell könnten aus dem Budget des 
BMUKN bis zu 745 Mio. € für Wiederherstellungsmaßnahmen aufgewendet werden (Tabelle 1). 
Dieses Budget soll ab 2028 auf ca. 1 Mrd. € aufgestockt werden, was jedoch noch nicht abschlie-
ßend feststeht. Teilweise sind diese Mittel bereits in anderen wichtigen Projekten gebunden, die 
nicht in jedem Fall der Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme dienen. 

Titel Maßnahme Ausgaben 2025 
(in 1.000 €/Jahr)

Einzelplan 16 des BMUKN

544 01 Forschungsbedarf BMUKN 16.000

894 02 Bundesnaturschutzfonds 100.000

Einzelplan 60 Klima- und Transformationsfonds

686 31 Maßnahmen zum Natürlichen Klimaschutz (ANK)1 579.024

882 04 Naturschutz und Klimaanpassung ab 2026 50.000

Gesamt 745.024

Tabelle 1: Potenzielle Fördermittel für die W-VO aus dem Haushalt des BMUKN 2025. 
Quelle: Eigene Darstellung; Daten des BMF (2024 und 2025) und Angaben des BMUKN.

1 Die Mittel für das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (ANK) sollen ab 2028 auf ca. 1 Mrd. € aufgestockt werden.

Inhaltlich und finanziell ist das ANK hervorzuheben, da es großes Synergiepotenzial zwischen 
Klima- und Biodiversitätsschutz bietet (siehe Kap. 4.3) und es gemessen an der Vielzahl und 
Dimension der geförderten Maßnahmen sowie der Gesamtfinanzierung bisher einzigartig ist 
(WBNK 2025). Dennoch ist anzuerkennen, dass die Möglichkeiten, die W-VO-Umsetzung für die 
agrarisch genutzten Flächen über das ANK zu finanzieren, begrenzt sind. Zur Erreichung der 
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deutschen Klimaziele 2030 und 2045 müssten allein für die Wiedervernässung von Mooren im 
Land Use, Land Use-Change and Forestry (LULUFC)-Sektor jährlich bis zu 1 Mrd. € aufgewendet 
werden (Sommer et al. 2024). Zwar ist mit dem aktuellen Inkrafttreten der ANK-PALU-Richtli-
nie, die bis 2029 mit 1,75 Mrd. € ausgestattet ist, ein wichtiger Fortschritt erreicht, dennoch zeigt 
sich, dass die ANK-Mittel bereits für diese Aufgabe nicht ausreichen werden und eine Bereitstel-
lung von erheblichen Mitteln beispielsweise für die Wiederherstellung oder Neuetablierung von 
bestimmten agrarisch geprägten Lebensraumtypen oder für Maßnahmen, die auf die Steigerung 
der Bestäuber- oder Feldvogeldiversität abzielen, nicht oder jedenfalls nicht in ausreichendem 
Maße zu erwarten ist. Die über das ANK erfolgende Finanzierung der Moorwiedervernässung, 
die selbst großes Synergiepotenzial zwischen Klima- und Biodiversitätsschutz bietet (siehe Kap. 
4.3), erlaubt daher wenig Spielraum für eine zusätzliche Ausrichtung auf den Erhalt der Biodiver-
sität in anderen Ökosystemen.

Das Bundesprogramm Biologische Vielfalt, welches in den Bundesnaturschutzfond integriert ist, 
startete 2011 mit dem Ziel, die biologische Vielfalt in Deutschland zu erhalten und unterstützt 
seitdem die Umsetzung der Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt (NBS) (vgl. BfN 2025a). 
Es werden innovative Projekte unterstützt, denen eine gesamtstaatlich repräsentative Bedeutung 
zukommen und deren Ergebnisse auf weitere Regionen übertragen werden können. Auch Vorha-
ben zur Wiederherstellung der Biodiversität in Agrarlandschaften standen und stehen im Fokus 
des Programms. Weiter Beispiele für Förderprogramme aus dem Bundesnaturschutzfonds, die 
zur Umsetzung der W-VO in Agrarlandschaften herangezogen werden können, sind chance.natur 
(Naturschutzgroßprojekte) und die Förderung von Entwicklung- und Erprobungsvorhaben.

4.1.3 	Probleme der bisherigen Biodiversitätsförderung

Trotz der oben beschriebenen Fortschritte innerhalb der GAP haben die bisherigen Förderun-
gen von Umweltleistungen der Landwirtschaft nicht ihre gesetzten Ziele erfüllt.. Das belegen 
die negativen Trends der Indikatoren Feldvögel (PECBMS (2025), Grünlandschmetterlinge (Van 
Swaay et al. 2025; Harpke et al. 2025) und der sich kontinuierlich verschlechternden Erhaltungs-
zustand der FFH-LRT des Grünlandes (BMUKN / BfN 2020; BfN 2025b; UBA 2025a) (vgl. Kap. 6). 
Zahlreiche wissenschaftliche Studien zeigen Ursachen dieser Fehlentwicklungen auf und verwei-
sen auf die Notwendigkeit einer grundlegenden Reform der GAP (WBBGR 2018; Pe‘er et al. 2019; 
Pe‘er et al. 2022; Hering et al. 2023, Wirth et al. 2024). Es gibt aber durchaus methodische Ansätze 
für eine Etablierung wirkungsvoller Maßnahmen in der landwirtschaftlichen Praxis, die für eine 
erfolgreiche Umsetzung sowohl der GAP als auch der W-VO genutzt und weiterentwickelt werden 
können (Kollmann et al. 2019; Zerbe 2019; Guyomard et al. 2023; Pe‘er et al. 2023; Dauber et al. 
2024;BMLEH 2025b; siehe Kap. 4.2). Deshalb sollten klare Prioritäten in Richtung solcher wir-
kungsvollen Ansätze und Maßnahmen gesetzt werden, auch im Sinne eines effizienten Einsatzes 
von Steuergeldern.

Agrarlandschaften weisen eine hohe Diversität und Variabilität hinsichtlich der jeweiligen 
Nutzungsintensität, der Landbedeckung (z. B. Anteil Acker- und Grünland) und der Landschafts-
struktur auf. Jedoch zeigen sich in dieser Vielfalt wiederkehrende Muster (Agrarräume), die auf 
typischen Wirkungszusammenhängen beruhen und zu vergleichbaren ökologischen, ökonomi-
schen oder sozialen Fragen und Problemstellungen führen (Pingel et al. 2025; Sietz et al. 2026). 
Für solche Agrarräume sollten daher regional differenzierte Zielbilder für die Wiederherstellung 
der Biodiversität formuliert und agrarumweltpolitische Maßnahmen auf typische Ursache–Wir-
kungsbeziehungen ausgerichtet werden. Dies erlaubt, an Produktionssysteme angepasste Maß-
nahmentypen und deren Kombinationen dort zu priorisieren, wo sie die größte Wirkung entfal-
ten können (Sietz et al. 2022; Oberlack et al. 2023; Sietz et al. 2026). Wichtig ist, dass auch bei einer 
agrarräumlich differenzierten Gestaltung von Politikzielen und -maßnahmen die Erreichung 
nationaler Ziele sichergestellt wird (Holz et al. 2026).
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4.1.4 	Förderung und Finanzierung innovativ, kooperativ 
und ergebnisorientiert weiterentwickeln

Eine erfolgreiche Umsetzung der W-VO erfordert im Grundsatz eine bessere Ausrichtung aller 
Fördermaßnahmen auf das Ziel, die Biodiversität zu erhalten und wiederherzustellen. WBBGR 
und SRU empfehlen daher folgende Verbesserungen innerhalb der Agrarumweltpolitik:

Seitens der Landwirtschaft sollte die Neuausrichtung der GAP 2028-2034 als Chance verstan-
den werden, auf die bisherigen Bemühungen zur Erhaltung der Biodiversität Biodiversität und 
der gekoppelten Ökosystemfunktionen und -leistungen aufzubauen. Wo sinnvoll, sollten diese 
intensiviert und gemeinsam mit den Landwirtinnen und Landwirten effektive Lösungsansätze 
innerhalb der GAP weiterentwickelt und gleichzeitig innovative und effektivere Fördermethoden 
erprobt werden. Zu einer erfolgreichen Umsetzung der W-VO gehört auch, stärker die Synergien 
zwischen Produktion und der Erhaltung von Biodiversität zu nutzen(BMLEH 2025b). Durch An-
passungen der Produktionsweisen können gleichzeitig Synergien entstehen, die dazu beitragen, 
Herausforderungen in den Bereichen Klima-, Wasser- und Bodenschutz zu lösen. Eine solche 
sozialökologische Transformation kann vor allem in Kooperation der Landwirtinnen und Land-
wirte mit den weiteren Akteurinnen und Akteuren der ländlichen Räume wie flächenintensiven 
Unternehmen oder Verbänden und Vereinen gelingen und sozial verträglich gestaltet werden.

Die Förderinstrumente der GAP (Öko-Regelungen, AUKM) sollten stärker auf den Schutz und die 
Wiederherstellung der Biodiversität ausgerichtet werden. Agrarräumlich und regional angepasste 
und differenzierte Maßnahmen und Prämienhöhen der GAP könnten einen richtungsweisenden 
Beitrag leisten, um auchdie Ziele der W-VO zu erreichen (Holz et al. 2026). Dabei ist eine Fokus-
sierung der finanziellen Mittel auf die wirksamen (dunkelgrünen) Agrarumweltmaßnahmen 
notwendig. Innovative Ansätze wie Ergebnishonorierung und/oder kooperative Ansätze bieten 
aus betrieblicher Sicht einige Vorteile, können jedoch bei mangelhafter Programmierung auch 
Risiken beinhalten. Bei günstiger Programmierung und Umsetzung können AUKM effektiv um-
weltfreundliche landwirtschaftliche Praktiken fördern und gefährdete Arten und Lebensräume 
erhalten und wiederherstellen (Batáry et al. 2015; Pe’er et al. 2022).

Die ergebnisorientierte Förderung findet vor allem bei artenreichem Grünland Anwendung 
(z. B. im Rahmen der Öko-Regelung 5, aber auch bei einigen AUKM in den Bundesländern) und 
verursacht dabei einen geringen administrativen Aufwand. Betriebe sind in der Bewirtschaf-
tung recht frei und müssen lediglich das Vorkommen wertgebender Kennarten bestätigen. Die 
Honorierung von Kennarten im Rahmen der AUKM trägt zu den Zielen der W-VO bei. Allerdings 
sollte bei den Artenlisten und den Anforderungen stärker auf eine Ausrichtung auf die FFH-LRT 
und -Arten sowie auf eine Förderung von Insekten geachtet werden. Eine weitere Staffelung der 
Honorierung nach der Anzahl vorkommender Arten könnte auch deutliche Anreize für eine bio-
diversitätsfördernde Bewirtschaftung ertragsarmer, aber oft noch sehr artenreicher Grünland-
standorte mit Magerwiesen-, Trockenrasen- oder Heide-LRT setzen und hier Nutzungsaufgaben 
oder Unternutzungen entgegenwirken (vgl. Kap. 4.2). Über spezifische Artenlisten kann auch eine 
ungewollte Quersubventionierung entwässerungsbasierter Grünlandnutzung auf Moorstandor-
ten vermieden werden. Bei Landwirtinnen und Landwirten sind diese Maßnahmen inzwischen 
sehr beliebt, da sie sowohl für Erfolge belohnt werden als sich auch eigenverantwortlich über die 
Zielerreichung informieren können (Schröder et al. 2013; Anougmar et al. 2025). Auf Standorten 
mit fehlendem Samenpotenzial im Boden sollten Maßnahmen zur Wiederansiedlung lokal aus-
gestorbener Arten angeboten werden (vgl. Kap. 4.2.)

Die handlungsbezogenen Agrarumweltmaßnahmen sind teilweise bürokratisch aufwändig und 
schränken Betriebe z. B. mit festen Mahdzeitpunkten oder kleinteiligen Vorgaben für Düngung, 
Pflanzenschutz und Viehbesatzdichte ein. Allerdings sind handlungsorientierte Maßnahmen in 
der Agrarumweltförderung weiterhin meistens der Regelfall. Gerade die komplexen und hoch-
dotierten (dunkelgrünen) Maßnahmen sind sehr wirksam, was empirisch gut belegt ist (EuRH 
2011; Armsworth et al. 2012; Batáry et al. 2015; Lakner et al. 2020). Sie wurden in der Förderpe-
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riode 2014-2020 ausgebaut (Röder et al. 2022). Gleichzeitig sind die Teilnahmeraten an komplexen 
Maßnahmen in der Regel eher niedrig, wie etwa auch die erste Evaluation der Öko-Regelungen 
nach 2023 zeigt (Duden et al. 2025). Gleichwohl erscheint ein inhaltlicher und finanzieller Ausbau 
der dunkelgrünen Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität fachlich geboten. Eine schwie-
rige Gratwanderung besteht hierbei in der hohen Komplexität der Vorgaben, die zwar einerseits 
eine höhere Zielerreichung verspricht, andererseits aber auf Landwirtinnen und Landwirte oft 
abschreckend und bürokratisch wirkt. Eine umfassende fachliche Beratung kann aber die Bereit-
schaft zur Teilnahme erhöhen (vgl. Kap. 5.2).

Damit ein stärkerer Anreiz von diesen zielgerichteten Maßnahmen ausgeht, erscheint weiterhin 
attraktiv, die Prämien von Fördermaßnahmen mit einem Gewinn- und Risikoaufschlag zu kal-
kulieren.Diese Option steht im engeren Sinn den Vorgaben der Welthandelsorganisation (WTO) 
entgegen, (WTO 2025, Annex 2, 12). Die Nutzung von Gewinnaufschlägen bei der Kalkulation 
von Fördermaßnahmen ist aus der Sicht der Betriebe zwar wünschenswert, bleibt jedoch aus 
juristischen Gründen auch in Zukunft anspruchsvoll, da die Länder die Kalkulation der Prämien 
gegenüber der EU-Kommission offenlegen und begründen müssen.

Fehlende Anreize innerhalb der Agrarumweltförderung werden aber von Praktikerinnen und 
Praktikern oft als Hemmnis bei der Umsetzung von AUKM genannt (Tyllianakis & Martin-Orte-
ga 2021; Bartkowski et al. 2023; Whitton & Carmichael 2024). Insbesondere mit Blick auf lang-
fristige Investitionen in bestimmte Maschinen oder andere Ausrüstung wie Weideinfrastruktur 
und deren fortlaufende Instandsetzung, gilt dieses Argument. Eine Umsetzung gestaltet sich 
schwierig, wenn die Prämien nur die laufenden Kosten oder Einkommensausfälle vergüten. Ein 
weiteres Hindernis besteht darin, dass einige Landnutzende Umweltanforderungen einerseits 
negativ sehen und sogar bereit sind, dafür zu zahlen, um sie zu umgehen (Breustedt et al. 2013; 
Schulz et al. 2014). Umfragen zeigen andererseits bei einem Teil der Betriebsleitungen auch eine 
hohe Akzeptanz von Umweltzielen in der Agrarpolitik (Bethge & Lakner 2023). Einige Studien 
empfehlen daher, eine Einkommens- oder Risikokomponente in die Berechnung der Zahlungen 
einzubeziehen (Brown et al. 2019; Pe’er et al. 2022; Díaz et al. 2024). Andere Studien halten eher an 
der derzeitigen Praxis fest und empfehlen, die kostenorientierte Berechnung als Ausgangspunkt 
zu verwenden und etwaige Zusatzzahlungen als Anreiz für Innovationen im Rahmen von Agrar-
umweltmaßnahmen zu nutzen, beispielsweise als Bonus für die räumliche Koordinierung oder 
für bestimmte Naturschutzmaßnahmen (WBAE 2019: Abbildung 192).

In den letzten Jahren wurden neue, innovative Fördermethoden entwickelt, die neben der 
etablierten Förderung stehen und deren Übernahme in die Regelförderung zu einer Steigerung 
ihrer Umweltwirkung führen könnte. Eine vor allem aus den Niederlanden bekannte Metho-
de ist die kooperative Agrarumweltförderung („Niederländisches Modell”). In diesem System 
stellt eine Kooperative, bestehend aus Landwirtinnen und Landwirten, Umweltverbänden sowie 
Bürgerinnen und Bürgern, für alle Mitglieder einen Gruppenantrag. Dieser basiert auf einem 
Maßnahmenkonzept, das auf Landschaftsebene koordiniert ist und von dem daher eine stärkere 
ökologische Wirksamkeit erwartet werden kann (Prager et al. 2022). Die Kooperative zahlt an ihre 
Mitglieder Fördergelder aus und übernimmt die Verwaltung und interne Kontrolle der Maßnah-
men, sodass sich der bürokratische Aufwand für die landwirtschaftliche Praxis reduzieren lässt 
(Abbildung 4). Mit dieser Art der Agrarumweltförderung wurden außer in den Niederlanden auch 
bereits in Großbritannien Erfahrungen gesammelt (Runhaar & Polman 2018; Westerink et al. 
2017; Riley et al. 2018; Prager 2022). In Deutschland wurde es in einigen Projekten wie z. B. “KO-
OPERATIV”, „KoMBI“ oder “MoNaKo” praxisgetestet. Es zeigt sich hier, dass intensive Beratung 
und Betreuung eine wichtige Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung kooperativer 
Modelle ist (Schüler et al. 2025, Koch et al. 2025, Sattler et al. 2025).



30

Abbildung 4: Funktionsweise und Verantwortlichkeiten in einer landwirtschaftlichen Kooperativen zur Umsetzung  
von Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen. 
Quelle: Stiftung Kulturlandschaft Sachsen-Anhalt (2026): Naturschutz & Landwirtschaft Hand in Hand. Informationsbroschüre.  
https://stiftung-kulturlandschaft-sachsen-anhalt.de/downloads/ (10.04.2026).

Zu den innovativen Methoden gehören auch die vom Deutschen Verband für Landschaftspflege 
(DVL) in Schleswig-Holstein entwickelte Gemeinwohlprämie. Sie basiert auf einem Punktemo-
dell, das sowohl biotische als auch abiotische Umweltfaktoren in die Bewertung eines Betriebes 
mit einbezieht (Neumann et al. 2017). Dieses Modell wurde inzwischen mehrfach überarbeitet 
und auf ökonomische Wirkung und Praxistauglichkeit getestet (Latacz-Lohmann & Breustedt 
2020). Es wurde auch untersucht, wie dieses Modell für die Öko-Regelungen anwendbar ist (Rö-
der et al. 2021) und wie es von der Agrarverwaltung gesehen wird (Birkenstock & Röder 2020f). 
Das Punktesystem der Arbeitsgemeinschaft für bäuerliche Landwirtschaft (AbL 2018) oder die 
„erfolgsorientierte Agrarprämie“ von Noack et al. (2023) sind interessante Weiterentwicklungen 
dieses Modells. Es hängt von der Ausgestaltung eines Punktemodells ab, ob es einen Beitrag zur 
Stärkung der Biodiversität leisten kann, oder es sich eher auf hellgrüne und damit weniger spezi-
fisch wirkende Maßnahmen konzentriert.

Trotz positiver Rückmeldung aus der Praxis zeigt sich, dass keine der innovativen Fördermetho-
den ein Selbstläufer ist, sondern es immer auf die Details der Umsetzung und auf die spezifische 
Ausrichtung auf Naturschutzziele und den Biodiversitätsschutz ankommt. Erste vergleichende 
Befragungen von Landnutzenden in zwei Bundesländern zu den innovativen Fördermethoden 
zeigen ein ambivalentes Bild: Einerseits besteht Interesse an den neuen Fördermethoden, ande-
rerseits werfen die Fördermethoden bei den interviewten Personen Fragen auf und erzeugen im 
Einzelfall auch Skepsis (Velten et al. 2024). Insofern kommt es auf die Ausgestaltung der innova-
tiven Fördermethoden im Rahmen der GAP an, ob die bisher angedeuteten Vorteile in der Praxis 
auch realisiert werden können.

Eine weitere Voraussetzung für eine verbesserte Leistungsfähigkeit der GAP ist eine fachlich 
und finanziell verbesserte GAK. Die GAK sollte dabei die notwendigen Maßnahmenpakete zur 
Wiederherstellung auf landwirtschaftlichen Flächen integrieren. Beispiele sind die Erstinstand-
setzung verbuschter Trockenrasen und Heiden sowie die nachfolgende auskömmliche Beweidung 
dieser ertragsarmen Grünlandflächen oder Maßnahmen zur Erhöhung der Pflanzenartenviel-
falt durch aktives Wiederansiedeln von Kennarten. Ein weiteres Beispiel ist die dauerhafte und 
aufwändige Pflege durch Mahd oder Beweidung von gefährdeten Grünland FFH-LRT auf sehr 
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kleinen, stark (wieder-)vernässten, schwer zu erreichenden oder sehr steilen Flächen, die nur 
mit wesentlich höhere Fördersätzen auskömmlich zu erhalten sind (Elias et al. 2019). Auch die 
Wiederherstellung artenreicher Randflächen in Ackerlandschaften wie Feld- und Wegraine und 
die nachfolgende Pflege sollten gefördert werden. Es ist insofern zu prüfen, welche Fördertat-
bestände in die GAK aufgenommen werden sollten. Laut KoaV ist auch prüfen, ob Naturschutz-
aufgaben in der GAK gestärkt werden können (KoaV 2025) oder ob dies durch eine neue „Ge-
meinschaftsaufgabe Naturschutz und Klimaanpassung“ besser gewährleistet werden kann. Eine 
solche neue Gemeinschaftsaufgabe könnte einerseits spezifische Maßnahmen der GAP flankieren 
und andererseits für fehlende Instrumente ein Angebot machen (SRU, WBBGR & WBW 2024). 
Die Diskussion um eine Verbesserung der GAK oder eine neue Gemeinschaftsaufgabe sollte vor 
allem im Hinblick auf eine verbesserte Umsetzung der Förderung von Wiederherstellung durch 
Bund und Länder geführt werden. Dazu wurde aktuell durch das Bundesumweltministerium ein 
Forschungsvorhaben gestartet, dass die Gestaltungsoptionen für eine neue Gemeinschaftsaufga-
be untersuchen soll. Der Fokus des Forschungsvorhabens liegt auf der Finanzierung von Natur-
schutzmaßnahmen und der damit verbundenen Gesetzgebung und Verwaltung. Die Erkenntnis-
se werden auch im Hinblick auf die Umsetzung der W-VO nutzbar sein.

Die Frage einer Kofinanzierung von EU-Maßnahmen könnte im Rahmen der zukünftigen GAP 
2028-2034 eine zunehmend wichtige Rolle spielen, da die EU-Kommission plant, die Kofinan-
zierung für alle Agrarumweltmaßnahmen auf 30 % zu erhöhen, während die Öko-Regelungen 
bisher kofinanzierungsfrei waren und die AUKM nur mit maximal 20 % kofinanziert werden 
mussten (vgl. Box 1/ Abbildung 3). Daher erscheint es besonders wichtig, ab 2028 die GAK mit 
einem erhöhten Haushaltsansatz zu versehen, der den höheren Bedarfen im Agrarumweltbereich 
gerecht wird. Die Bundesregierung sollte sich daneben für eine bessere Finanzierbarkeit der GAP 
in den Bundesländern einsetzen.

Auf nationaler Ebene bietet das ANK die Möglichkeit, ergänzend investive Maßnahmen zu finan-
zieren. Während die GAP die Extensivierung von bewirtschafteten Flächen auf jährlicher Basis 
fördern kann, können über das ANK auch längerfristige Projekte mit hohen Investitionsbedarfen 
wie z. B. die Wiedervernässung von Mooren oder die Instandsetzung von Naturschutzflächen 
finanziert werden. Daher ist zu empfehlen, das ANK in den nächsten Jahren mit ausreichenden 
Finanzmitteln auszustatten.

4.2 	 Praktische Umsetzung von Maßnahmen in pflanzlichen Anbau­
systemen und im Grünland: Hemmnisse und Erfordernisse

Neben der Finanzierung und Förderung stellt sich die Frage nach der praktischen Umsetzung von 
Wiederherstellungsmaßnahmen sowie deren räumlichen Verortung und Skalierung, um eine 
effiziente Wirkung für die Biodiversität zu erzielen und die Voraussetzungen für eine zukunfts-
fähige landwirtschaftliche Produktion zu sichern. Viele Maßnahmen(-kombinationen) erzielen 
erst dann eine Wirkung, wenn sie auf Landschaftsebene unter Berücksichtigung der regionalen 
Flächenkulisse und für längerfristige Zeiträume geplant und umgesetzt werden. Solche Konzep-
tion und Koordination setzt aber regional differenzierte Zielbilder für verschiedene Agrarräume 
und Produktionssysteme voraus (Sietz et al. 2026). Im Folgenden werden Beispiele konkreter Re-
naturierungsmaßnahmen in pflanzlichen Anbausystemen und im Grünland sowie Erfordernisse 
und Möglichkeiten zum Abbau von Hemmnissen (aus Praxisperspektive) beschrieben.

4.2.1 Pflanzliche Anbausysteme

Pflanzliche Anbausysteme umfassen den Ackerbau, der durch jährlich wechselnde Kulturen ge-
prägt ist sowie Sonder- und Dauerkulturen. Wiederherstellungsmaßnahmen in diesen Systemen 
sollten i) die Diversifizierung der angebauten Kulturpflanzen, ii) die strukturelle Bereicherung der 
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Agrarlandschaften, iii) die Reduktion der stofflichen Inputs (Pflanzenschutz- und Düngemittel) 
und iv) die Erhaltung der Bodenfunktionen und -leistungen im Fokus haben. Die Verknüpfung 
dieser vier Foci führt zu einer Sicherung und Förderung der biologischen Vielfalt und ihrer Öko-
systemleistungen in den Anbausystemen. „Eine stärkere Diversifizierung dieser Systeme ist ein 
zentraler Hebel, um die Anpassungsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Krisenfestigkeit der deutschen 
Landwirtschaft zu erhöhen“ (DFG/SKAE 2026a:1).

Beispiele konkreter Renaturierungsmaßnahmen:

1.	 Diversifizierung von Anbausystemen. 
Pflanzliche Anbausysteme in Deutschland zeichnen sich durch einen hohen Spezialisierungs-
grad und eine geringe Vielfalt der Kulturen aus, sowohl hinsichtlich der Sorten (genetische 
Vielfalt) als auch hinsichtlich der Kulturarten (DFG/SKAE 2026a). Trotz agrarpolitischer Ziel-
setzungen (Ackerbaustrategie (BMEL 2021), Eiweißpflanzenstrategie (BMEL 2020)) werden 
Diversifizierungen von Anbausystemen bislang nur begrenzt umgesetzt. Eine Diversifizierung 
im Ackerbau unterstützt die Stabilisierung der Erträge und die Risikostreuung angesichts 
des Klimawandels und der Auswirkungen von Extremwetterereignissen (WBGU 2020) sowie 
die Sicherung des Ernährungs- und Versorgungssystems, z. B. hinsichtlich der heimischen 
Proteinversorgung, aber auch der Versorgung mit biobasierten Materialien und Energie. 
Konkrete Maßnahmen auf Betriebsebene, sind beispielsweise weite Fruchtfolgen mit einem 
breiten Kulturartenspektrum unterstützt durch Deck- und Zwischenfrüchte, der Anbau 
von Mischkulturen und Sortenmischungen sowie die Agroforstwirtschaft. Insbesondere die 
Kombination von annuellen mit perennierenden Kulturen (z. B. Gehölze im Agroforst, Klee-
gras und mehrjährige Biomasse-, Faser- und Ölpflanzen als Fruchtfolgeglieder) bietet die 
Möglichkeit, Wiederherstellungsziele der Landwirtschaft (z. B. Anteil organischer Kohlenstoff 
im Boden oder Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes) ohne große ökonomische Ein-
bußen zu erreichen (DFG/SKAE 2026; vgl. auch WBBGR 2024a). Agroforstsysteme beschreiben 
die Integration von pflanzlichen und/oder tierischen Agrarprodukten mit dem Anbau von 
Bäumen auf einer Fläche. Für sie ist vielfach belegt, dass sie die Biodiversität und Ökosystem-
leistungen fördern sowie die Klimaresilienz steigern können (siehe Kap. 3). Auch eine stärkere 
Integration der Nutztierhaltung und des damit verbundenen Futterbaus (z. B. Kleegras in 
Fruchtfolgen) in von Ackerbau dominierten Regionen diversifiziert die Agrarlandschaft. Sie 
kann helfen, die Versorgung mit Tierfutter durch im Inland produziertes Futter sicherzu-
stellen, Futtermittelengpässe zu reduzieren und zugleich die Biodiversität zu fördern (DFG/
SKAE 2026a).

2.	 Strukturelle Bereicherung der Agrarlandschaften. 
Diversifizierung auf Betriebsebene zeigt insbesondere dann eine Wirkung, wenn sie, angepasst 
an den jeweiligen regionalen Kontext, durch eine Neuanlage und Pflege von Landschafts-
elementen (Hecken, Einzelbäume oder Baumgruppen, Baumreihen, Wildpflanzenblühstreifen 
oder -flächen, Feldraine, Gräben, Wasserläufe, kleine Feuchtgebiete sowie Terrassen, Stein-
haufen, Steinmauern, kleine Teiche und Kulturobjekte) unterstützt wird (Tscharnke et al. 
2025). Bei Neuanlage solcher Strukturensollte auf eine konsequente Verwendung von ge-
bietsheimischen Arten geachtet werden, um eine gute Etablierung und größtmögliche öko-
logische Effekte zu erreichen. Die Verwendung von artenreichen Wildpflanzenmischungen 
garantiert einen vielfältigen und dauerhaften Blühaspekt mit zahlreichen Nektar- und 
Pollenressourcen (Ganser et al. 2021; Schmidt et al. 2022; Schubert et al. 2022). Auch Brachen 
haben ein hohes Potenzial für die Biodiversitätsförderung (UBA 2025a), insbesondere an 
Marginalstandorten und Übergängen zu artenreichen, semi-natürlichen Strukturen. Brachen 
können, wo sinnvoll, mit Sonderstrukturen gekoppelt werden. Auch für Sonderkulturen, 
wie den Weinbau, existieren gute Konzepte und Maßnahmenvorschläge für eine strukturelle 
Bereicherung der Rebanlagen (AmBiTo 2020; Elias et al. 2025). Neben der strukturellen Be-
reicherung zur allgemeinen Förderung der Biodiversität existieren auch spezifische Ansätze 
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zur gezielten Förderung von Ökosystemleistungen. Spezifisch auf die Förderung der natür-
lichen Schädlingskontrolle ausgelegte Maßnahmen, wie Insektenwälle (mehrjährig) und 
Nützlingsblühstreifen (einjährig mit einer speziell auf die Förderung jener Nützlinge, die die 
Schädlinge der angrenzenden Kultur kontrollieren helfen, ausgerichteten Komposition von 
Pflanzenarten), können ebenfalls sinnvoll zu einer Flurbereicherung beitragen und zudem 
aktiv die Reduzierung der stofflichen Inputs (Pflanzenschutzmittel) befördern. Einjährige 
Maßnahmen alleine zeigen aufgrund der kurzen Standzeiten verringerte Wirkungen in der 
Nützlingsförderung weil u. a. die Überwinterung nicht garantiert ist (Tscharnke et al. 2025). 
Daher ist zur Integration ökonomischer und ökologischer Aspekte eine Kombination von 
solchen ein- und mehrjährigen Maßnahmen sinnvoll.

3.	 Reduktion der stofflichen Inputs. 
Im Bereich des Pflanzenschutzes kann eine konsequente Umsetzung des Integrierten 
Pflanzenschutzes, zusammen mit der „Weiterentwicklung nicht-chemischer Mittel und 
Verfahren zum Pflanzenschutz, insbesondere mit geringem Risikopotenzial, zur Biodiversi-
tätsförderung beitragen“ (WBBGR 2020b:10). Digitalisierung und Präzisionsverfahren 
im Pflanzenschutz können ebenfalls zu einer Risikominderung im Pflanzenschutzein-
satz beitragen, ebenso wie eine Weiterentwicklung von aktuelleren und differenzierteren 
Schadschwellen sowie für computergestützte Prognosen und Entscheidungshilfen im 
Pflanzenschutz (WBBGR 2020b). 
Der Ökolandbau ist in diesem Kontext ein nachhaltiges Anbausystem, das oft Vorteile für 
die Biodiversität erzeugt (Sanders & Heß 2019). Speziell für extensive artenreiche Acker-
bau-Habitate (z. B. Kalkscherbenäcker, Sandäcker) bietet der Ökolandbau zahlreiche Vorteile 
und ist in der Praxis oft eine sinnvolle Förderoption. Allerdings ist er kein Automatismus 
für die Förderung der Biodiversität, da im Rahmen der Öko-Richtlinie auch intensiv gewirt-
schaftet werden kann. Es wäre zu prüfen, inwieweit die Förderung des Ökolandbaus mit 
ergänzenden Vorgaben kombiniert werden kann, z. B. mit einem Pflichtanteil für biodiversi-
tätsfördernde Maßnahmen (bislang unter Brache gefasst). Im Bereich der Düngung können 
betriebsbezogene Nährstoffpläne, digitale Plattformen zur Koordination und Ausgleich von 
regionalen Nährstoffüberschüssen und -defiziten durch überregionale und betriebsüber-
greifende Kooperationen, gekoppelt mit modernen Verfahren zur Nährstoffaufbereitung und 
Förderung der Effizienz, in der Düngung als Maßnahmen ausgebaut werden (WBBGR 2025).

4.	 Bodenschutz. 
Zum Bodenschutz auf landwirtschaftlichen Flächen wird auf die Stellungnahme „Bodenschutz 
mit Wirkung: Empfehlungen zur Umsetzung der Ziele des Koalitionsvertrages“ des WBBGR 
verwiesen (WBBGR 2025, vgl. Kap. 4.3).

4.2.2 Grünland

Der größte Verlust an Tier- und Pflanzenarten in Deutschland findet im Grünland statt (Wirth 
et al. 2024). Hier ist der Bedarf an Wiederherstellungsmaßnahmen besonders groß. Im Grünland 
sind nach dem aktuellen FFH-Bericht in der atlantischen biogeografischen Region keine LRT mit 
günstigem Erhaltungszustand; in der kontinentalen biogeografischen Region ist nur ein Lebens-
raumtyp (Boreo-alpines Grasland auf Silikatböden6150) im günstigen Erhaltungszustand (BfN 
2025b) und nahezu alle verzeichnen einen negativen Trend (ebd.). Aufgrund der großen Flächen-
verluste für die Flachland- und die Berg-Mähwiesen hat der EuGH 2024 einen systematischen 
Verstoß gegen die Verpflichtungen aus Artikel 6 Abs. 2 der FFH-Richtlinie festgestellt (EuGH, 
Urt. v. 14.11.2024, Rs. C-47/23), was mit weitreichenden Auflagen verbunden ist, den Erhaltungs-
zustand dieser FFH-LRT zu verbessern. Die Wiederherstellung und nachfolgende Erhaltung von 
artenreichem Grünland birgt aufgrund des hohen Anteils von (Dauer-)Grünland an der land-
wirtschaftlichen Nutzfläche von ca. 4,7 Mio. ha (davon noch 25 % artenreich) ein hohes Poten-
zial für eine Trendumkehr beim Biodiversitätsverlust (Meyer et al. 2025). Außerdem besteht vor 
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dem Hintergrund des Klimawandels v. a. in den Gebieten mit zunehmender Sommertrockenheit 
ohnehin die Notwendigkeit, Grünland klimaresilienter zu entwickeln und die Nutzung an den 
Klimawandel anzupassen (Dullau et al. 2023; Kayser et al. 2026). Die Wiederherstellung arten- 
und strukturreichen Grünlandes ist auch für einen besseren Schutz von Offen- bzw. Halboffen-
landvogelarten von großer Bedeutung.

Der aktuelle drastische Rückgang an Pflanzen- und Tierartenvielfalt im Grünland ist durch eine 
nicht angepasste Grünlandnutzung bedingt (Dengler & Tischew 2018; Schils et al. 2022). Einer-
seits führen die zu intensive Düngung in Kombination mit zu häufigen Mahdterminen oder zu 
hohen Besatzstärken zu einer weitreichenden Homogenisierung des Grünlandes in der vertikalen 
und horizontalen Vegetationsstruktur (Decker et al. 2026). Solche Grünlandflächen sind durch 
die Dominanz von oft nur wenigen Gras- oder auch krautigen Arten geprägt (Bühler & Roth 2011; 
Socher et al. 2012; Gossner et al. 2016; Poniatowski et al. 2018). Für eine Wiederherstellung arten-
reichen Grünlandes reicht eine alleinige Nutzungsextensivierung von langjährig intensiv ge-
nutztem Grünland häufig nicht aus, da in letzterem die Habitatstrukturen in der Regel ungünstig 
sind und insbesondere vielfältige Vegetationsstrukturen, Sonderstrukturen wie Blänken oder 
Saum- und Gehölzstrukturen fehlen, Arten lokal ausgestorben sind und die Konnektivität zu 
artenreichem Grünland stark eingeschränkt ist (Rösch et al. 2013, Tischew & Hölzel 2019; Seibold 
et al. 2019; Ernst et al. 2025). Andererseits können auch zu geringe Nutzungsintensitäten oder eine 
Nutzungsaufgabe einen gravierenden Verlust von Arten verursachen (Wirth et al. 2024). Zudem 
übersteigt der atmosphärische Stickstoffeintrag in diese ursprünglich nährstoffarmen Grünland-
FFH-LRT in vielen Regionen die ökologischen Belastungsgrenzen (critical loads) und trägt zusätz-
lich zu einem Rückgang charakteristischer Arten bei (Bobbink et al. 2022). Diesen unterschiedli-
chen Treibern des Verlustes von Biodiversität und gekoppelten Ökosystemleistungen muss durch 
regional und standörtlich spezifisch angepasste Maßnahmen entgegengewirkt werden.

Beispiele konkreter Renaturierungsmaßnahmen:

Im Folgenden werden beispielhaft Maßnahmen vorgestellt, die besser als bisher dazu dienen kön-
nen, dem Trend der Verschlechterung der Erhaltungszustände der Grünland-FFH-LRT und dem 
zunehmenden Verlust von Zielarten im Grünland (z. B. Schmetterlinge, Wildbienen, Wiesen- und 
Weidevögel) entgegenzuwirken. Gleichzeitig müssen sozio-ökonomische Rahmenbedingungen 
beachtet werden, um die Einbindung der Grünlandnutzung in regionale Wirtschaftskreisläufe 
zu sichern (Temperton et al. 2025; Meyer et al. 2025) und insbesondere die Weidetierhaltung muss 
gestärkt werden (Bunzel-Drüke et al. 2019; Hennessy & Isselstein 2025). Für Wiederherstellungs-
maßnahmen auf unwirtschaftlichen Marginalstandorte sind Landesprogramme, ggf. in Kombi-
nation mit finanzierten Viehherden zur Beweidung, notwendig. In den Schutzgebieten müssen 
die FFH-Managementpläne angepasst, geeignetere Förderinstrumente vorgehalten und Allianzen 
aller beteiligten Akteurinnen und Akteure geschlossen werden (vgl. Kap. 4.1, 5.4). Die vorgestell-
ten Beispiele zeigen zudem, wie Maßnahmen flächen- und jahresspezifisch umgesetzt werden 
müssen, um erfolgreich zu sein. Eine komplette Übersicht zu Wiederherstellungsmaßnahmen im 
Grünland ist an dieser Stelle nicht möglich und es wird auf Kollmann et al. (2019), Zerbe (2019) 
und Prangel et al. (2024) verwiesen.

1.	 Das Managements auf produktiven Grünlandstandorten verbessern. 
 
Auf produktiveren Standorten (z. B. Flachland-Mähwiesen, Berg-Mähwiesen, Brenndolden-
Auenwiesen) muss im Hinblick auf Düngung und Schnitttermine eine bessere Balance 
zwischen der Erhaltung der Biodiversität mit den daran gekoppelten Ökosystemleistungen 
und einer wirtschaftlichen Nutzung gefunden werden (Isselstein et al. 2005; Bengtsson 
et al. 2019; Dullau 2026). Eine zu starke naturschutzfachlich orientierte Regulierung der 
Mahdtermine und häufigkeiten sowie ein Düngeverbot verringert das Nutzungsinteresse 
durch Landnutzende (Isselstein & Kayser 2014; Dullau 2026). Zudem führen einige natur-
schutzfachlich motivierte Regulierungen nicht generell zu positiven Effekten. Einige Studien 
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verweisen zwar auf positive Wirkungen einer späteren Mahd auf die Biodiversität im Grün-
land, aber die Effekte auf Tier- und Pflanzenarten können sehr unterschiedlich sein (Humbert 
et al. 2012; Socher et al. 2012). Um die zunehmende Dominanz von Gräsern zurückzu-
drängen und zur Hauptflugzeit der Insekten dann wieder einen ausgeprägten Blühaspekt 
der Wiesenkräuter zu erzeugen, darf die Mahd nicht zu spät erfolgen und muss spezifischer 
an die Standort- und Witterungsverhältnisse in den biogeographischen Regionen und den 
fortschreitenden Klimawandel angepasst werden (Tälle et al. 2018; Tischew & Hölzel 2019; 
Zimmermann 2025). Generell ist bei früheren Mahdterminen die Belassung von 10 % (bis 20 %) 
überjährigen ungemähten Schonstreifen als wirkungsvollen Rückzugsort für Insekten und 
als Nisthabitate für Wiesenvögel essenziell; dabei sind für einige Arthropodentaxa breitere 
Schonstreifen wirkungsvoller (Cizek et al. 2012; Révész et al. 2024). Diese Schonstreifen sollten 
über die Jahre rotieren, um die typische Wiesenflora zu erhalten (Rossier et al. 2023). Letzteres 
sollte zur Erhöhung der Attraktivität für Insekten ggf. mit unter ii. beschriebenen Maßnahmen 
ergänzt werden.

2.	 Lokal ausgestorbene Pflanzenarten im Grünland wiederansiedeln. 
 
Vor allem in produktiveren Grünlandlebensräumen sind in vielen Regionen Deutschlands 
charakteristische Pflanzenarten bereits lokal ausgestorben und eine spontane Wieder-
besiedlung ist nicht zu erwarten, sodass eine aktive Einbringung der Arten notwendig wird 
(Kiehl et al. 2010; Freitag et al. 2021).Bei der Aufwertung von artenarmem Grünland (v. a. Mäh-
wiesen) müssen Verfahren der Mahdgut- und Wiesendruschübertragung oder Ansaaten mit 
regionalem Saatgut regelmäßig eingesetzt werden, um in vertretbaren Zeiträumen Erfolge bei 
der Wiederherstellung der lebensraumtypischen Biodiversität zu erzielen (Kirmer et al. 2012; 
Baasch et al. 2016; Helbing et al. 2023; Sommer et al. 2025). Dazu müssen Regelungen für die 
notwendige Öffnung der verfilzten Grasnarbe für die Wiederansiedlung lokal ausgestorbener 
Arten gefunden werden, die sich nicht mit Regelungen der Agrarförderung widersprechen 
(Meyer et al. 2025). Die Verfügbarkeit von regionalem zertifizierten Wildpflanzensaatgut für 
die Wiederherstellung artenreichen Grünlandes sollte dringend für alle Regionen Deutsch-
lands verbessert werden, um die lebensraumtypische Pflanzen- und Tierartenvielfalt wieder-
herstellen zu können und damit auch ausreichend Nektar- und Pollenressourcen und -di-
versität für Insekten bereit zu stellen (Jedicke et al. 2022). Bei Wiederherstellungsvorhaben 
müssen zukünftig auch klimabedingte Veränderungen der Artenzusammensetzung in die 
Maßnahmenplanung einbezogen werden, um resilientere Grünlandflächen zu entwickeln 
und in trockeneren Vegetationsperioden ausreichend Futter zu erzeugen (Dullau et al. 2023). 
Notwendige klimawandelbedingte Anpassungen in der Grünlandnutzung sollten deshalb mit 
Wiederherstellungszielen verbunden werden, indem beispielsweise bei der Neuanlage arten-
reichen Grünlandes oder bei der Aufwertung degradierten artenarmen Grünlandes Klima-
Saatmischungen unter Integration gebietsheimischer trockenheitsresistenter Arten verwendet 
werden.

3.	 Lebensraumtypen auf verbuschten und/oder vergrasten wenig produktiven Standorten 
wiederherstellen. 
 
Viele FFH-LRT auf weniger produktiven Standorten wie Trockenrasen und Heiden sind nur 
über eine extensive Beweidung in ihrem Arten- und Strukturreichtum zu erhalten. Sie wirkt 
positiv, da Fraß selektiv erfolgt, und sie notwendige Störstellen schafft sowie die Ausbreitung 
von Samen fördert (Bunzel-Drüke et al. 2019; Schwarz & Fartmann 2022). In vielen dieser 
oft stark gefährdeten Grünland-LRT ist aber ein starker Trend zur Nutzungsaufgabe oder 
Unternutzung zu beobachten, was sowohl die Verbuschung als auch die Vergrasung fördert 
(Fartmann et al. 2025, Müller & Ssymank 2025). Sehr artenreiche Ausprägungen der FFH-
LRT sind vor allem auf wirtschaftlich unattraktiven Marginalstandorten (Nährstoffarmut, 
Trockenheit) oder Flächen mit ungünstigen Bewirtschaftungsparametern (z. B. hochwasser-
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gefährdet oder regelmäßig überstaut) konzentriert und unterliegen einem besonders hohem 
Verbrachungsrisiko (Schoof et al. 2019; Wirth et al. 2024). Die Ausweisung von FFH-Gebieten 
hat in der Vergangenheit die Wahrscheinlichkeit der Nutzungsaufgabe erhöht (Koemle et 
al. 2019). Letzteres ist oft auf zu wenige weidetierhaltende Betriebe und ihre schlechte Ein-
kommenssituation sowie eine suboptimale Förderung zurückzuführen (Hennessy & Isselstein 
2025). In der ersten Wiederherstellungsphase hat sich eine höhere Besatzstärke von Ziegen, 
Schafen oder robusten Rinder- oder Pferderassen mit anschließender Reduzierung der Be-
satzstärke nach dem Rückgang der Aufwuchsmenge bewährt (Elias & Tischew et al. 2016, 2018; 
Bunzel-Drüke et al. 2019; Köhler et al. 2020). Grasdominanzen werden durch einen kontinuier-
lichen Besatz mit Weidetieren sehr gut zurückgedrängt (Henning et al. 2017; Köhler et al. 2023) 
und die lebensraumtypische Pflanzen- und Tierartenvielfalt profitiert von den entstehenden 
vielfältigen Vegetationsstrukturen (Köhler et al. 2016; Lorenz et al. 2021; Trepel et al. 2024). 
Naturnahe extensive Ganzjahresweiden mit einer an den Biomasseaufwuchs angepassten 
Besatzstärke und verschiedenen großen Weidetieren werden inzwischen europaweit als 
wichtige Naturschutzstrategie eines „trophic rewilding“ anerkannt, welche über viele Arten-
gruppen hinweg überzeugende Effekte erzielen kann (Svenning et al. 2024; Bergin et al. 2025; 
Søndergaard et al. 2025). Als weitere Beweidungsform mit großem Potenzial sollten beweidete 
Lichtwälder als Chance für auf diese Bedingungen spezialisierte Arten und als neue Bewirt-
schaftungsform im Klimawandel genutzt werden (MLR BW 2025).

4.	 Konnektivität verbessern und die Interaktionen von Pflanzen und Tieren in Planungen 
integrieren. 
 
Bei der Planung von Wiederherstellungsmaßnahmen und des nachfolgenden Managements 
müssen Ressourcen- und Habitatansprüche, Lebenszyklen von Tierarten sowie die Effekte 
unterschiedlicher Bewirtschaftungsverfahren stärker beachtet werden (McAlpine et al. 2016; 
Fartmann 2024), wobei hier noch erheblicher Forschungsbedarf besteht. Für die Wieder-
besiedlung mit Tier- und Pflanzenarten ist im Landschaftskontext eine gute Konnektivität zu 
Donor- oder Ausgangshabitaten von Bedeutung, was in Planungsprozesse zu lokalen Wieder-
herstellungsmaßnahmen besser integriert werden muss (Rotchés-Ribalta et al. 2018; Ernst 
et al. 2025). Weniger mobile und damit oft auch seltenere Tierarten sind besonders darauf 
angewiesen (Knop et al. 2011). In diesem Kontext muss auch Grünland außerhalb der Schutz-
gebiete artenreicher entwickelt und eine Vernetzung durch die Wiederherstellung arten-
reicher halbnatürliche Strukturen wie Feld- und Wegraine oder Heckenstrukturen befördert 
werden (Arponen et al. 2013; Kollmann et al. 2019; Garibaldi et al. 2023).

Integration der Erfordernisse der W-VO in die FFH-Managementplanung

Bis 2030 sollen Maßnahmen zur Wiederherstellung der Grünland-FFH-LRT vorrangig in Natura 
2000-Gebieten umgesetzt werden (Artikel 4.1b/2 W-VO). Die Managementpläne für FFH-Gebiete 
stellen verbindliche Fachpläne zur Sicherung und Wiederherstellung des günstigen Erhaltungs-
zustands von geschützten Arten und Lebensraumtypen in Natura 2000-Gebieten dar. Sie ent-
halten gebietsspezifische Analysen, festgelegte Schutzziele sowie konkrete Maßnahmen für die 
Landnutzung. Managementpläne werden i. d. R. aller 10 Jahre aktualisiert. In diesem Zug müssen 
(spätestens) die Erfordernisse zur Umsetzung der W-VO integriert werden. Dabei sollten partizi-
pative Formate angestrebt werden, bei denen es nicht nur um die Planung auf Landschaftsebene, 
sondern auch um Einbeziehung und Information der Akteurinnen und Akteure auf den Flächen 
und insbesondere der Landwirtinnen und Landwirte geht (Lakner & Kleinknecht 2012), um die 
Ziele der FFH-Richtlinie und der W-VO gemeinsam zu erreichen. Bisherige Defizite betreffen vor 
allem eine unzureichende Umsetzung abgestimmter Maßnahmen. Oft sind Maßnahmen auch 
mit einer Förderung für die Landnutzenden nicht auskömmlich, was insbesondere ertragsarme 
Grünlandstandorte betrifft oder Förderungen werden nicht kontinuierlich angeboten. Teilweise 
sind die Maßnahmen zu unkonkret bzw. nicht flächenspezifisch und zielgerichtet auf die Treiber 
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des Verlustes der Biodiversität abgestimmt. Zukünftig müssen auch stärker Aspekte des Klima-
wandels und Klimaanpassung in die Maßnahmenplanung integriert werden (Luick et al. 2025).

4.3 	 Organische Böden

Die Wiederherstellung der Ökosystemfunktionen von organischen Böden hat landwirtschaftlich 
sehr große Bedeutung. Von den 1,93 Mio. ha organischer Böden in Deutschland, darunter 1,18 
Mio. ha typische Nieder- und Hochmoorgebiete, werden 1,43 Mio. ha landwirtschaftlich genutzt 
(1,07 Mio. ha Grünland, 0,36 Mio. ha Ackerland) (Wittnebel et al. 2023). Mehr als 90 % der organi-
schen Böden sind entwässert, womit Deutschland unter den EU-Mitgliedstaaten den höchsten 
Anteil aufweist (UNEP 2022). Organische Böden erfüllen wichtige Funktionen wie Kohlenstoff-
speicherung und Wasserregulation und sind Lebensraum für viele zum Teil hochspezialisierte 
Arten (z. B. Minayeva et al. 2017; Kreyling et al. 2021; Hammerich et al. 2022). Durch die lang-
jährige Entwässerung konnten Moore zwar produktiver bewirtschaftet werden, allerdings zum 
Preis des Abbaus ihres wichtigsten Produktionsfaktors Boden. So haben sie ihre ursprünglichen 
Ökosystemfunktionen weitgehend verloren, sich u. a. von einer Kohlenstoffsenke zu einer -quelle 
entwickelt und beschleunigen damit den Klimawandel (Tiemeyer et al. 2020; Bockermann et 
al. 2024). Im Jahr 2023 machten die Treibhausgasemissionen aus landwirtschaftlich genutzten 
Mooren etwa 5,7 % (42,1 Mio. t CO2‑Äquivalente pro Jahr, UBA 2025b) der gesamten Treibhaus-
gasemissionen Deutschlands aus. Aus Boden- und Klimaschutzgründen, aber auch zur Wieder-
herstellung der standorttypischen Biodiversität, sind großflächige Anhebungen der Wasserstände 
daher unumgänglich. Vor allem der nachhaltige Bodenerhalt, dem die Entwässerung entgegen-
wirkt, ist ein ureigenes landwirtschaftliches Selbstverständnis.

Eine Veränderung der hydrologischen Verhältnisse hin zu einer nassen Nutzung von Mooren und 
organischen Böden ist mit einigen Herausforderungen verbunden (Wichmann & Nordt 2024), 
denen bei der Umsetzung der W-VO Rechnung getragen werden muss. Aufgrund der hydrologi-
schen Zusammenhänge in den Niederungs- und Moorgebieten können beispielsweise nur selten 
Einzelflächen vernässt werden, hier braucht es flächenübergreifende Lösungen und komplexe 
hydrologische Planungen. Zudem kann es bei der Vernässung von Moorgebieten vereinzelt zu 
Zielkonflikten zwischen Biodiversitäts- und Klimaschutz kommen, die von Beginn an mit-
gedacht werden müssen (vgl. WBBGR 2024b). Insbesondere bringt eine Anhebung der Wasser-
stände wesentliche Veränderungen für die landwirtschaftliche Nutzung mit sich. Die Befahrbar-
keit nimmt mit nassen Verhältnissen deutlich ab, sodass Technikanpassungen notwendig sind. 
Gleichzeitig verändert sich die Artenzusammensetzung häufig von Süßgras-dominierten hin zu 
Sauergras- und Binsen-dominierten Beständen. Das führt dazu, dass Biomasse aus nasser Grün-
landmoornutzung nur noch eingeschränkt als Futter einsetzbar ist und andere Wertschöpfungs-
wege gefunden werden müssen.

Um landwirtschaftlichen Betrieben die Umstellung auf eine auskömmliche nasse Moorbewirt-
schaftung zu ermöglichen und Wertschöpfungspotenziale genutzter organischer Böden zu er-
halten, hat sich als übergeordneter Ansatz eine Beibehaltung der landwirtschaftlichen Nutzung 
unter torfschonenden und torfakkumulierenden Wasserständen etabliert. Der Begriff „Paludi-
kultur” umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Nutzungen von kultivierten Arten oder (halb-)
natürlich gewachsener Vegetation wie Schilf, Binsen, Seggen und Rohrglanzgrasbeständen, 
Torfmoosen und Feuchtwiesen (Abel & Kallweit 2022). Damit die Wiederherstellung von Öko-
systemen und ihren Funktionen auf organischen Böden gelingt, geben WBBGR und SRU für die 
Umsetzung der W-VO in diesem Bereich folgende grundlegende Empfehlungen:

1.	 Der Torferhalt in organischen Böden birgt ein immenses Potenzial zur Treibhausgasminderung. 
 
Die Moorwiedervernässung entspricht daher passgenau den Zielen des ANK (vgl. Kap. 4.1). 
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Wie auch vom Wissenschaftlichen Beirat für Natürlichen Klimaschutz empfohlen (WBNK 
2025), ist daher die Verwendung des ANK für die Finanzierung von Wiederherstellungsmaß-
nahmen landwirtschaftlich genutzter organischer Böden sehr zielführend. Über punktuelle 
und projektbezogene Förderungen hinaus sind dazu flächenbezogene und möglichst dauer-
hafte Vergütungsmodelle notwendig. Einkommensverluste müssen zuverlässig ausgeglichen 
und Investitionen in Paludikultur ermöglicht werden. Die im April 2026 in Kraft getretene 
Moor-Förderrichtlinie PALU kann hier als wichtiger Fortschritt bewertet werden, da sie eine 
Chance für flächige und skalierbare Wiedervernässung und Paludikulturnutzung bietet. Die 
Richtlinie stellt damit einen Baustein für die Transformation zu einer nassen Moorbewirt-
schaftung dar, dessen Erfolg unter anderem von der Teilnahme und weiteren Entwicklung der 
Marktstrukturen abhängt (Greifswald Moor Centrum, 2026). Für Paludikulturen sollte eine 
auskömmliche Finanzierung der landwirtschaftlichen Nutzung innerhalb der GAP ermöglicht 
werden (siehe Kap. 5.3).

2.	 Der kooperative Ansatz bietet auch für die Wiederherstellung von Moorgebieten großes Potenzial. 
 
So wird eine zielorientierte Maßnahmenplanung auf Landschaftsebene ermöglicht, die auf-
grund der zusammenhängenden hydrologischen Verhältnisse in Niederungsgebieten im 
Moorschutz von besonderer Wichtigkeit ist (vgl. Kap. 4.1). Ziel ist hierbei, die Wirksamkeit der 
Maßnahmen gegenüber einzelflächenbasierten Maßnahmen um ein Vielfaches zu erhöhen, 
aber insbesondere auch die Akzeptanz der lokalen Landnutzenden und sonstigen Interessens-
gruppen auf eine breitere Basis zu stellen. Kooperative und regional angepasste Umsetzungs-
strukturen im ANK sollten daher beibehalten und gezielt gestärkt und verankert werden.

3.	 Bei der Förderung von Wiedervernässungsmaßnahmen und Paludikulturen muss die Förderung 
der ökosystemtypischen Biodiversität konsequent mitgedacht werden. 
 
So werden „win-win“-Potenziale von Klima- und Biodiversitätsschutz klug ausgenutzt. Daher 
sollten bei Wiederherstellungsmaßnahmen naturschutzfachliche Standards in die Förder-
bedingungen integriert werden. Dies sind regionsspezifisch zum Beispiel die Schaffung von 
Rückzugräumen bei der Mahd durch Rotationsbrachen oder Staffelmahd, Hochschnitt, die 
Nutzung biodiversitätsfreundlicher Mahdverfahren, eine extensive Beweidung und die bio-
diversitätsschonende Pflege von Gräben. Der dadurch entstehende Aufwand sowie der ent-
gangene Gewinn sollten sich in der Höhe der Förderung widerspiegeln (Luthardt et al. 2024).

4.	 Darüber hinaus sollten weitere biodiversitätsfördernde Maßnahmen gezielt gefördert werden. 
 
Dazu gehören beispielsweise die Vermeidung von mechanischen Pflegemaßnahmen im Früh-
jahr, eine biodiversitätsschonende Technik, angepasste Mahdtermine oder auch ein gezieltes 
einzeltierbasiertes Parasitenmanagement bei extensiver Weidehaltung (Wenzl et al. 2024). 
Teilweise sind diese Maßnahmen bereits im Rahmen der Grünlandförderung über AUKM oder 
die Ökoregelung 1d förderbar. Ferner ist die Langfristigkeit der Förderung unabdingbar für 
einen hohen Wirkungsgrad (Luthardt et al. 2024) (siehe auch zum ANK oben).

Eine Wiederherstellung von Mooren ist für den Klimaschutz unumgänglich und von immen-
sem Wert und bringt gleichzeitig große Vorteile für die ökosystemtypische Biodiversität. 
Außerdem dient sie dem Bodenerhalt, sichert die nachhaltige Produktivität der Standorte und 
hilft bei der Anpassung an den Klimawandel, indem sie den Landschaftswasserhaushalts stabili-
siert (BfN 2024).
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5 	 Flankierende Maßnahmen

Die Umsetzung der W-VO sollte durch weitere (innovative) Formate begleitet werden, die Land-
nutzende und Landeigentümerinnen und -eigentümer aktiv in die Entwicklung und Umsetzung 
von Biodiversitätsmaßnahmen einbinden. Um die wissenschaftliche Evidenz für die Notwen-
digkeit von Wiederherstellungsmaßnahmen öffentlichkeitswirksam zu vermitteln und die 
Motivation zum eigenen Handeln zu stärken, bedarf es verschiedener Ansätze: von moderierten 
Online-Dialogen zwischen Landwirtinnen und Landwirten, Akteurinnen und Akteuren des be-
hördlichen und ehrenamtlichen Naturschutzes sowie Forschenden über Projektwettbewerbe bis 
hin zu langfristigen Kooperationen zwischen Landwirtschaft, Naturschutz und Wissenschaft. 
Gleichzeitig gilt es, administrative Hürden abzubauen, die Kommunikation durch eine zielgerich-
tete Begriffswahl zu verbessern und die Beratung, Ausbildung sowie Planung auf allen Ebenen 
weiterzuentwickeln.

5.1 	 Konstruktiver Diskurs, Partizipation und Motivation

Im Zuge der Implementierung der W-VO müssen für die Mitwirkung aller Beteiligten Formate 
entwickelt werden, die über die bestehenden Angebote hinaus gehen. Sie sollten Landnutzen-
de und Landeigentümerinnen und -eigentümer nicht nur informieren, sondern aktiv in einen 
konstruktiven Diskurs einbinden, sowohl zur Entwicklung und Umsetzung von Wiederherstel-
lungsmaßnahmen (Luick et al. 2025, BMLEH 2025b) als auch von praxistauglichen und ökologisch 
wirksamen Förderprogrammen. Um die wissenschaftliche Evidenz für die Notwendigkeit von 
Wiederherstellungsmaßnahmen öffentlichkeitswirksam darzustellen und die Motivation zum 
eigenen Handeln zu steigern, könnte eine Serie von moderierten Online-Dialogen beitragen. In 
diesen Foren könnten Landwirtinnen und Landwirte einen offenen Austausch mit Forschen-
den und mit der Verwaltung führen, um zu erörtern, mit welchen Maßnahmen welche Defizite 
bei der Biodiversität auf landwirtschaftlichen Flächen wirksam behoben werden könnten und 
welche positiven oder negativen Erfahrungen mit den bisher umgesetzten Maßnahmen gemacht 
wurden.

Auch Projektwettbewerbe, die gezielt für landwirtschaftliche Betriebe zu wechselnden Themen 
der Förderung von Biodiversität ausgeschrieben werden, könnten sowohl motivieren als auch 
zum Erfahrungsaustausch beitragen. Landwirtschaftliche Verbände, Vereine und die Stiftungen 
für Kulturlandschaft sollten in noch stärkerem Maße in langfristig angelegten Projekten mit 
Forschenden und Vertreterinnen und Vertretern des behördlichen und sonstigen beruflichen 
Naturschutzes kooperieren. Dort können sie Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität sowohl 
gemeinsam entwickeln als auch umsetzen und evaluieren sowie über eine gezielte Öffentlich-
keitsarbeit mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in Verbindung treten.

Zur Verbesserung der Kommunikation sollte die Begriffsfindung für Biodiversitätsmaßnah-
men in der Landwirtschaft systematisch überdacht werden. Beispielsweise erzeugt der Begriff 
„Flächenstilllegung“ bei vielen Landwirtinnen und Landwirten und auch in der Öffentlichkeit 
eine falsche Assoziation im Hinblick auf einen Verlust produktiver Landwirtschaftsflächen. Die 
„Flächenstilllegung“ war ursprünglich eine Maßnahme der GAP von 1992-2008, die das Ziel des 
Abbaus von Überproduktion innerhalb der EU verfolgte (Lakner 2025: 252). Die heutigen land-
wirtschaftlich „nicht-produktiven Flächen“ hingegen dienen primär dem Schutz der Biodiversi-
tät, was mit dem Begriff „Flächenstilllegung“ missverständlich dargestellt wird. Es sollte daher 
konsequent von Biodiversitätsmaßnahmen oder Biodiversitätsflächen gesprochen werden und 
damit bewusst auf die Positiveffekte der gekoppelten Ökosystemleistungen für die landwirt-
schaftliche Produktion hingewiesen werden (vgl. Kap. 2 und 3). Auch der Begriff „Brache“ ist vor 
allem in Regionen mit sehr guten Böden und einer intensiven Nutzung negativ konnotiert, da 



40

hier nach Brachlegung ohne weitere Maßnahmenimplementierung (wie z. B. mehrjährige Wild-
kräuterblühstreifen) oft nur Dominanzbestände von weit verbreiteten Segetal- und Ruderalarten 
entstehen und bei mehrjährigen Brachen Gräser die Flächen dominieren. Unstrittig sind dagegen 
positive Effekte sowohl auf Feldvögel und Insekten, wenn eine großflächige Brachlegung erfolgt 
und noch Samenpotenzial oder unmittelbar angrenzende Quellhabitate vorhanden sind (UBA 
2025a), als auch auf Ackerwildkräuter auf Randflächen oder kleineren Ackerschlägen (Meyer & 
Leuschner 2015; Pape et al. 2023). Bei der Begriffsfindung kann deshalb zukünftig ein Verweis 
auf das Zielsystem der Maßnahme hilfreich sein (z. B. Biodiversitätsfläche, Feldvogelschutz oder 
Ackerwildkrautschutz). Gelungene Beispiele eines konstruktiven Dialogs von Landnutzenden 
und dem Naturschutz bei der Maßnahmengestaltung sind bei Meyer & Leuschner (2015) sowie 
Twerski et al. (2021) und bei den Projekten der Stiftungen für Kulturlandschaft zu finden.

Auf die Potenziale einer kooperativen Antragstellung von AUKM im Hinblick auf Partizipation 
und Motivation wird in Kapitel 4.1. eingegangen.

5.2 	 Beratung, Ausbildung und Fortbildung 
von Landwirtinnen und Landwirten

Angesichts der wachsenden Herausforderungen sind Beratung, Wissenstransfer sowie Zusam-
menarbeit und Vernetzung bereits jetzt wichtige Bausteine im GAP-Strategieplan. Zur Umset-
zung steht in den Bundesländern zu vielen spezifischen Zielen ein flächendeckendes Beratungs-
angebot zur Verfügung, das zukünftig um die spezifischen fachlichen Aspekte zur Umsetzung 
der W-VO erweitert werden muss. Hierfür sollte unter anderem die Beratung und Bildung zur 
umweltgerechten Landwirtschaft über die GAP-Interventionen EL-0801 (Beratung) und EL-0802 
(Qualifizierung, Demonstrationstätigkeiten und Wissensaustausch) erhalten und weiter gestärkt 
werden.

Die aktuellen Bemühungen, eine sach- und fachgerechte Biodiversitätsberatung der Landwir-
tinnen und Landwirte institutionell und finanziell sicherzustellen, sollten verstärkt werden. Um 
Wiederherstellungsmaßnahmen optimal in die Betriebsabläufe integrieren zu können, sind auch 
einzelbetriebliche Planungs- und Beratungsinstrumente notwendig, die ökologisch sinnvolle, 
praxistaugliche und an den Betrieb angepasste Maßnahmen umsetzen helfen. Der in einigen 
Bundesländern erfolgreich praktizierte Ansatz der Biodiversitätsberatung für Landwirtinnen 
und Landwirte sollte auf alle Bundesländer ausgeweitet werden (z. B. LfULG 2026; LWK NRW 
2024).

In Sachsen ist das Programm „Betriebsplan Natur“ ein kostenloses gesamtbetriebliches Infor-
mationsangebot für landwirtschaftliche Betriebe, welches über eine ELER-Fördermaßnahme 
(Natürliches Erbe) finanziert wird. Landnutzende erhalten eine Übersicht wertvoller Tier- und 
Pflanzenarten auf dem Betrieb. Gemeinsam werden darauf aufbauend sowohl Vorschläge zur 
Umsetzung von Maßnahmen erarbeitet, die sowohl der ökologischen Aufwertung dienen, als 
auch Empfehlungen zu deren Finanzierung gegeben. Erbrachte Naturschutzleistungen des Be-
triebes werden gewürdigt und mögliche weitere Handlungsfelder aufgezeigt. Bei Gründung von 
Kooperativen zur Umsetzung von Maßnahmen (vgl. Kap. 4.1) kann die Beratung über den Träger 
der Kooperative erfolgen (oft die Stiftungen für Kulturlandschaft in Kooperation mit weiteren 
Verbänden wie dem DVL).

Die Ausbildung der Landwirtinnen und Landwirte im Bereich Biodiversität und Ökosystem-
leistungen muss gestärkt und um die Inhalte der W-VO erweitert werden. Das betrifft sowohl 
Hochschulen als auch die Fach- und Berufsschulen. Für die Berufsausbildung kann u. a. auf die 
Ergebnisse der Projektevon Junker et al. (2025) und Erfahrungen des europaweiten Verbundes 
TEAM#UP zurückgegriffen werden, welche auch Blaupausen für die berufliche Weiterbildung 
entwickelt haben und neue Geschäftsmodelle im Bereich Biodiversitätsförderung in der Land-
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wirtschaft aufzeigen. Im Projekt „WISAVI – Landwirt schafft Artenvielfalt“ wurden aktuell ent-
sprechende Konzepte für Hochschulen und Universitäten entwickelt (Rudner et al. 2025).

5.3 	 Reduzierung des administrativen Aufwandes 
bei Sicherung rechtsstaatlicher Standards

Administrative Vorgaben der GAP sollten so verändert werden, dass sie praxisnah gut umgesetzt 
werden können (Bürokratieabbau). Die Zusammenarbeit zwischen den Bundesländern bei der 
Auslegung der GAP-Vorgaben und der Festsetzung von Regeln bzw. Kontrollkriterien sollte ge-
stärkt und die Umsetzung vereinheitlicht werden sowie vorhandene Nachweissysteme genutzt 
und somit zusätzlicher Dokumentationsaufwand vermieden werden (z. B. Angaben aus dem 
Agrarantrag nutzen, BMLEH 2025b).

Komplexere Wiederherstellungsmaßnahmen dürfen jedoch nicht dem Vorwand eines gewünsch-
ten Bürokratieabbaus oder fehlenden (Ausnahme-)Regelungen zum Opfer fallen. Unnötige und 
überkomplexe Vorschriften erschweren der Praxis oft die Umsetzung von Maßnahmen, selbst 
wenn sie in das Betriebsgefüge passen. Tatsächlich werden der angenommene Verwaltungs-
aufwand sowie Kontrollrisiken von Seiten der Landwirtschaft oft als Hauptbarrieren für eine 
Teilnahme an Agrarumweltmaßnahem genannt (Zinngrebe et al. 2017; Niens & Marggraff 2010, 
weitere Literatur siehe Kap. 3, Seite 14). Gleichzeitig ist die Überprüfbarkeit der Ausgabe von 
Steuermitteln ein Kennzeichen eines Rechtsstaats. Bürokratie und Dokumentation dienen dazu, 
staatliches Handeln transparent für die Bevölkerung und überprüfbar für die Verwaltung zu 
machen. Insofern ist eine agrarpolitische Förderung in einem Rechtsstaat nicht ohne Verwaltung 
und bürokratischem Aufwand möglich. Es muss folglich darum gehen, Antragswesen, Kontrol-
len und Dokumentation auf das notwendige Maß zu reduzieren, ohne dass jedoch rechtstaatli-
che Standards abgebaut werden. Der Wissenschaftliche Beirat für Agrar- und Ernährungspolitik 
hat 2019 Vorschläge für eine Vereinfachung der Verwaltungsvorschriften gemacht (WBAE 2019), 
ebenso Initiativen wie „ELER-Reset“ in Sachsen (SMUL Sachsen 2016).

Im Folgenden werden fünf konkrete Lösungsvorschläge zur effizienteren Umsetzung von geför-
derten Biodiversitätsmaßnahmen erläutert, die auch den Abbau von Bürokratie im entsprechen-
den Agrarantrag beinhalten:

1.	 Durch eine Umsetzung von Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen durch landwirt-
schaftliche Kooperativen kann der administrative Aufwand für den Agrarantrag und die 
Dokumentation für den einzelnen Landwirt bzw. Landwirtin maßgeblich vermindert werden. 
Die Kooperative stellt für die Landwirtinnen und Landwirte einen Gruppenantrag, beantragt 
die Auszahlung der Fördermittel, geht mit den Landwirtinnen und Landwirte Verträge zur 
Umsetzung ein und begleitet diese fachlich. Die Kooperative führt außerdem Kontrollen 
durch und fordert ggf. Nachbesserungen ein (vgl. Kap. 4.1 und Abb. 4). Da Kooperativen immer 
in einem größerem Landschaftsausschnitt tätig werden sollten (z. B. auf Landkreisebene) wird 
nicht nur der administrative Aufwand für die Landwirtinnen und Landwirte, sondern auch für 
die Verwaltung vermindert.

2.	 Die Einführung einer Bindung „Biodiversität“ im Agrarantrag bietet die Möglichkeit, die 
freiwillige Anlage von Biodiversitätsmaßnahmen wie Blühstreifen, Erosionsschutzstreifen, 
Gewässerrandstreifen, Feldvogelstreifen, Erbsenfenster und Extensivgetreidestreifen inner-
halb eines Schlages zu fördern, ohne die exakte Ermittlung einzelner Teilflächen zu ver-
langen. Die Maßnahmen können mehrjährig oder einjährig angelegt werden. Auch die Anlage 
weiterer biodiversitätsfördernder Sonderstrukturen wie Niststrukturen für Insekten (z. B. 
Insektenwälle) sollten unkompliziert und ohne Anlastungsrisiken für die Bewirtschaftenden 
möglich sein. Diese Option wurde in Sachsen-Anhalt bereits umgesetzt. Dasselbe gilt für die 
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Erhaltung feuchter Senken oder beweidungsbedingter Offenbodenstellen im Grünland, für 
die der Zwang zur Beseitigung und eine Nachsaat der Kulturart des Schlags bzw. von Grün-
landarten entfallen würde oder für biodiversitätsfördernde Gehölzstrukturen (Gehölzgruppen, 
Einzelgehölze). Mit der Bindung „Biodiversität“ sollten bis zu 20 % eines Acker- oder Grün-
landschlages für diese Biodiversitätsmaßnahmen ohne eine konkrete Verortung (Einmessen) 
genutzt werden können. Dem Gesamtschlag würde die Bindung „Biodiversität“ zugeordnet. 
Das Vorgehen sollte ähnlich wie beim Anlegen von Bejagungsschneisen im Sinne einer 
anderen Nutzung bzw. einer anderen Kulturart auf Schlägen erfolgen. Im Grünland würde die 
Anwendung der Bindung „Biodiversität“ auch die freiwillige Anlage von Altgrasstreifen oder 
-flächen ermöglichen. Dazu müsste für diese Biodiversitätsflächen die Pflicht zur Mindest-
tätigkeit ausgesetzt werden. Dies würde auch die Erhaltung überständiger Altgrasbestände 
fördern, welche beispielsweise für die Überwinterung von Insekten essenzielle Habitat-
strukturen oder für Feld- und Wiesenvogelarten wichtige Nisthabitate darstellen.

3.	 Auch im Grünland müssen zukünftig Anteile mit biodiversitätsfördernden Strukturen 
bewusster und einfacher in die Förderfläche integriert werden. Dazu müssen die bereits 
bestehenden Möglichkeiten der Anerkennung förderfähigen Grünlands entweder weit-
reichender von allen Bundesländern genutzt oder die Grünlanddefinition noch einmal an-
gepasst werden (§ 7 der GAP-Direktzahlungen-Verordnung - GAPDZV). Trotz mehrmaliger 
Anpassungen wird auch die aktuelle Grünlanddefinition dem notwendigen Strukturreichtum 
für das Vorkommen von Feldvogel-Arten oder verschiedenen Insektengruppen nicht ge-
recht. Nach wie vor nicht ausreichend geregelt bzw. nicht einheitlich in den Bundesländern 
angewandt ist z. B. die Einbeziehung von weidebedingten Ökotonbereichen, d. h. Übergänge 
von lichten Waldstrukturen/Gebüschen zu krautigen Säumen, in die Förderfläche. Im Er-
gebnis wird deren Entstehung oft nicht zugelassen. Auch sonstige Strukturen wie Weide-
tierpfade, Wälzstellen und offene Bodenstellen, beweidete Gewässerränder oder vernässte 
Teilflächen sowie Bereiche, die keine „typischen“ Grünlandarten aufweisen, wie Seggen- oder 
Binsenbestände, werden oft in aufwändigen Verfahren aus der Förderfläche herausgerechnet. 
Das betrifft auch immer noch Gehölzgruppen in ansonsten gut gepflegtem Weide- und 
Mahdgrünland oder Sonderstrukturen wie Totholzhaufen. Alle diese Strukturen sind aber 
für Diversität der Fauna und Flora extrem wichtig, insbesondere für viele Insektenarten mit 
komplexen Lebenszyklen und differenzierten Habitatansprüchen (vgl. Kap. 4.2). Eine mögliche 
Lösung wäre eine neue Grünlanddefinition, die alle Strukturelemente im Grünland zulässt, 
die biodiversitätsfördernd sein können - das würde eine große Flächenwirkung entfalten 
und sollte im Rahmen der zukünftigen Ausgestaltung der Agrarpolitik für den Grünland-
bereich geprüft werden.Dabei sollte auch dringend geregelt werden, dass Paludikulturen auf 
wiedervernässten Dauergrünlandflächen mit beispielsweise großflächigen Schilf- oder Rohr-
kolbenbeständen im Rahmen der GAP förderfähig bleiben.

4.	 Einige Bundesländer wie Schleswig-Holstein oder Thüringen sind zumindest für alle Grün-
landflächen mit Vorkommen von FFH-LRT oder Arten der Vogelschutzrichtlinie bereits 
erfolgreich einen anderen Weg gegangen und vergeben auf Antrag und unter Einbeziehung 
der Naturschutzbehörden den Nutzungscode „Etablierte lokale Bewirtschaftungsver-
fahren“ (§ 7 Abs. 7 GAPDZV). Naturschutzbehörden (oder im Auftrag weitere Institutionen) 
übernehmen auch die Kontrolle und Beratung der Flächennutzenden zu ggf. notwendigen 
Anpassungen des Beweidungsmanagements. Dieses Vorgehen sollte zeitnah auf alle Bundes-
länder übertragen werden, da es auch zu einer administrativen Vereinfachung der Förder-
regularien beiträgt und das aufwändige Herausrechnen von Teilflächen oder die Bewertung 
nach ohnehin für den Erhalt der Biodiversität weniger relevanten Positiv- oder Negativlisten 
von „untypischen Grünlandarten“ entfällt.

5.	 Ein weiteres Beispiel für Pflanzenbausysteme betrifft den Aufbau eines besseren Systemver-
ständnis für ökosystemleistungsfördernde Maßnahmen und die notwendige Verankerung 
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im Förderrecht. Beispiel für ein bereits gelungenes Systemverständnis sind Agroforstsysteme. 
Auch Insektenwälle mit Nützlingsblühstreifen und die daran angrenzenden Ackerflächen 
stellen zusammengenommen ein Anbausystem dar, welches es erlaubt, den Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren und gleichzeitig der Ertragssicherung dient (vgl. Kap. 
4.2). Ähnlich wie bei Agroforstsystemen, bei denen die Gehölzstreifen nun nicht mehr aus 
der Ackerfläche herausgerechnet werden, können auch Maßnahmen wie Insektenwälle als 
systemischer Teil der Produktionsfläche betrachtet und nicht als unproduktive Maßnahme 
angesehen werden, die nach fünf Jahren wieder umgebrochen werden muss, damit der Acker-
status nicht verloren geht.

5.4 	 Forschungs- und Entwicklungsbedarf zur effizienteren Umsetzung 
von Wiederherstellungsmaßnahmen

Um die Gestaltung einer Transformation der Agrarpolitik vor dem Hintergrund der W-VO 
forschungsseitig zu begleiten, empfehlen WBBGR und SRU überdies die Förderung von Realla-
boren und Experimentierklauseln, wie sie auch im KoaV verankert sind. Die multiplen Heraus-
forderungen und Komplexitäten bei der Umsetzung des W-VO bedürfen eines intensiven trans-
disziplinären und wissenschaftlich fundierten Multi-Stakeholder-Ansatzes (Luick et al. 2025). 
Der notwendige Aufbau einer Forschungs- und Umsetzungsinfrastruktur zur Eröffnung von 
Experimentierräumen in der realen Lebenswelt muss über längere Zeiträume gefördert werden 
(mindestens 10 Jahre), um neue Lösungsansätze und Interventionen im Kontext der Anwendung 
partizipativ entwickeln, testen und evaluieren zu können (DFG/SKAE 2026b). Diese sollte eine 
iterative transdisziplinäre Steuerung ermöglichen (Schäpke et al. 2024).

Erste Ideen für mögliche Reallabore sind die partizipative Erarbeitung, Umsetzung und Evaluie-
rung von regionalen Wiederherstellungskonzepten für die Biodiversität in pflanzlichen Anbau-
systemen unter Einbeziehung von Landnutzenden, Landeigentümerinnen und -eigentümern, 
Kommunen, Landwirtschafts- und Naturschutzinstitutionen sowie Verbänden und Vereinen der 
Landwirtschaft und der Landschaftspflege. Dabei sollten die unter Kapitel 4.2 aufgeführten Maß-
nahmen im Fokus stehen.

Das ebenfalls im KoaV verankerte Kulturlandschaftsprogramm zum Erhalt besonders sensib-
ler Kulturlandschaften sollte in mindestens 10 geeigneten Regionen Deutschlands mit den o. g. 
Partnern gemeinsam beispielhaft in Reallaboren entwickelt und Wiederherstellungsmaßnahmen 
kooperativ umgesetzt werden. Mit einem wissenschaftlich fundierten transdiziplinären Ansatz 
sollte dabei den unterschiedlichen Treibern des Verlustes von Biodiversität und gekoppelten Öko-
systemleistungen durch regional und standörtlich spezifisch angepasste Maßnahmen entgegen-
gewirkt werden. Auch ist es erforderlich, administrative Steuerungsrahmen für eine nachhaltige 
sozio-ökonomische Entwicklung aufzubauen. Unterschiedliche Beweidungsformen - auch mit 
experimentellem Charakter – zur Wiederherstellung und Erhaltung von stark gefährdeten FFH-
LRT (v. a. Trockenrasen und Heide-LRT) in aktuell schlechtem Erhaltungszustand, aber noch sehr 
hoher Biodiversität, könnten einen Schwerpunkt darstellen. Für die Mähwiesennutzung sollte in 
einem weiteren Schwerpunkt eine bessere Balance gefunden werden zwischen der Erhaltung der 
Biodiversität und einer wirtschaftlichen Nutzung, auch vor dem Hintergrund des Klimawandels 
(siehe Kap. 4.2.2.). Bei beiden Themenbereichen sollten, aufbauend auf Grundlagenstudien, in den 
Reallaboren auch die unterschiedliche Ressourcen- und Habitatansprüche von Tierarten(-grup-
pen) und Effekte unterschiedlicher Bewirtschaftungsverfahren systematisch in verschiedenen 
Landschaftsräumen und LRT getestet und evaluiert werden (vgl. Kap. 4.2.2). Dabei sollte auch 
eine kooperativ zu nutzende technische Infrastruktur zur Maßnahmenumsetzung nach dem 
Vorbild des Naturschutzsyndikats SICONA in Luxemburg aufgebaut werden (Schneider 2024). 
In den Reallaboren sollten konkret- neben der Anschaffung von biodiversitätsfördernden Mäh-
geräten, Weideinfrastruktur und der Förderung der Vermarktung hochwertigen Fleisches -auch 
der Aufbau von Verwertungswegen für Heu, die Stärkung der Wildpflanzenvermehrung und die 
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systematische Nutzung von noch bestehenden artenreichen Flächen als Spenderbiotope zur Auf-
wertung artenarmer Flächen im Fokus stehen.

2	  https://www.bfn.de/monitoring-ffh-richtlinie

6 	 Zustand, Trends und Erfolge ermitteln

Monitoring ist eine verpflichtende Komponente in der W-VO, da sichergestellt werden muss, dass 
die ergriffenen Wiederherstellungsmaßnahmen zu einer messbaren Verbesserung des Zustands 
der Ökosysteme führen. Dies gilt sowohl für einzelne wiederherzustellende Flächen, als auch 
nationale und auf Unionsebene. Ein effizientes Monitoring mit geeigneten Indikatoren kann 
nur gelingen, wenn die Ziele der Wiederherstellung und die zugrundeliegenden ökologischen Zu-
sammenhänge möglichst klar beschrieben sind und durch den Indikator angemessen abgebildet 
werden (Lindenmayer & Likens 2010). „Nur so lassen sich mögliche Fehlentwicklungen frühzei-
tig identifizieren, Schäden quantifizieren und Maßnahmen gegebenenfalls anpassen, allerdings 
auch Erfolge dokumentieren. Sollte das Monitoring Defizite bei den Renaturierungsmaßnahmen 
aufzeigen, ist es wichtig, dort nachzusteuern. Die Wissenschaft kann dies unterstützen, indem sie 
die Wirksamkeit unterschiedlicher Maßnahmen evaluiert und hilft, Monitoringsysteme soweit 
erforderlich weiterzuentwickeln“ (SRU, WBBGR & WBW 2024:46).

Schon jetzt existieren Monitoringsysteme und Indikatoren, die auf nationaler Ebene erhoben und 
für EU-Berichtspflichten verwendet werden. Einige davon werden auch im Kontext der W-VO 
angewendet (z. B. Monitoring häufiger Brutvögel), andere wurden neu konzipiert (z. B. Bestäuber-
indikator) oder müssen noch weiterentwickelt werden (z. B. Monitoring des organischen Kohlen-
stoffs in mineralischen Ackerböden). Im Kontext von Agrarökosystemen und landwirtschaftli-
cher Nutzung sind Monitoring und Indikatoren für die W-VO-Artikel 4, 10 und 11 von besonderer 
Relevanz.

Zentral für Artikel 4 der W-VOist der Zustand der FFH-LRT und -Arten. Das Monitoring im 
Rahmen der FFH-Richtlinie liefert dazu bereits wertvolle Informationen. Um den Stand der Ziel-
erreichung zu überprüfen, müssen die Mitgliedstaaten ein Monitoring durchführen (Artikel 11 
FFH-Richtlinie) und alle sechs Jahre einen Bericht an die EU-Kommission übermitteln, in dem 
der Zustand der FFH-LRT und -Arten sowie die durchgeführten Maßnahmen dargestellt werden 
(Artikel 17 Abs. 1 FFH-Richtlinie).2 Laut Bundesamt für Naturschutz (BfN) sollen hierfür das Vor-
kommen der Schutzgüter sowohl innerhalb als auch außerhalb der FFH-Gebiete in regelmäßigen 
Abständen nach abgestimmten Methoden und Vorgaben untersucht und bewertet werden. Dafür 
wurde zwischen Bund und Bundesländern ein bundesweit einheitliches Vorgehen abgestimmt. 
Die Bundesländer sind für die Umsetzung des Monitorings zuständig. Das BfN entwickelte das 
Versuchsdesign (PAN & ILÖK 2010). Künftig müssen die räumliche und zeitliche Auflösung der 
derzeitigen Erhebungen ggf. erhöht und Anpassungen vorgenommen werden (SRU, WBBGR & 
WBW 2024). Dies kann zum Beispiel nötig werden, wenn sich aufgrund des Klimawandels die 
Areale von Arten verschieben und sich Lebensräume verändern.

Für Artikel 10 wurde das Ziel des Indikators bzw. der Indikatoren recht klar formuliert. Es gilt die 
Vielfalt der Bestäuber zu verbessern und den Rückgang der Bestäuberpopulationen bis spätes-
tens 2030 umzukehren und anschließend einen steigenden Trend zu erreichen. Die Indikatoren 
und die Ansprüche an das Monitoring werden über die delegierte Verordnung (EU) 2025/2188 
der Kommission vom 19. September 2025 zur Ergänzung der W-VO des Europäischen Parla-
ments und des Rates durch Festlegung einer wissenschaftlich fundierten Methode bestimmt. Die 
Grundlagen für diese Indikatoren und das Monitoring wurden von einer Fachgruppe im Auftrag 
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der EU-Kommission konzipiert (EC et al. 2024a; Potts et al. 2021). Derzeit sind nun die Fachbehör-
den des Bundes und der Bundesländer gefordert, diese Vorgaben umzusetzen, wobei es sicherlich 
sinnvoll ist, Synergien mit dem schon bestehenden bzw. noch in nationaler Entwicklung befind-
lichen Monitoring (z. B. Insektenmonitoring) auszuloten und letzteres ggf. so anzupassen, dass 
es mit dem Bestäubermonitoring der W-VO kompatibel wird. Offen scheint noch, wie und mit 
welchem Ambitionsniveau eine Umsetzung auf Ebene der Länder erfolgen wird. Ein sinnvoller 
Indikator muss weitestgehend standardisiert über Europa hinweg erhoben werden, damit die 
internationale/kontinentale Vergleichbarkeit der Daten gewährleistet bleibt.

Auch die Ziele einer Wiederherstellung im Kontext landwirtschaftlich genutzter Lebensräume 
(Artikel 11) sind relativ klar formuliert (siehe Kap. 1) und es existieren auch Vorstellungen von 
Maßnahmen, die zu deren Erreichen ergriffen werden könnten (siehe Kap. 4). Auf dieser Grund-
lage ließen sich passende Monitoringverfahren und Indikatoren(-systeme) anwenden und gege-
benenfalls weiterentwickeln. Es sollten allerdings auf die Vielfalt der in Deutschland und Europa 
existierenden Agrarsysteme und Regionen heruntergebrochene Zielbilder und Maßnahmen-
kombinationen Berücksichtigung finden (Kap. 4.1 und 4.2). Artikel 11 selbst bleibt jedoch bei der 
Verknüpfung von Zielen und den geeigneten Indikatoren vage: Die „biologische Vielfalt von land-
wirtschaftlichen Ökosystemen“ gilt es „zu verbessern, wobei dem Klimawandel, den sozialen und 
wirtschaftlichen Bedürfnissen von ländlichen Gebieten sowie der Notwendigkeit, die nachhaltige 
landwirtschaftliche Erzeugung in der Union sicherzustellen, Rechnung getragen“ werden soll 
(Artikel 11, Abs. 1 der W-VO).

Trotz zahlreicher schon vorliegender Konzepte und Ansätze für Monitoring und Indikatoren3, 
weist die W-VO auf eine „Ermangelung einer gemeinsamen Methode zur Bewertung des Zustands 
landwirtschaftlicher Ökosysteme, die die Festlegung spezifischer Wiederherstellungsziele für 
landwirtschaftliche Ökosysteme ermöglichen würde“, hin, hält aber zugleich eine „allgemeine 
Verpflichtung zur Verbesserung der biologischen Vielfalt in landwirtschaftlichen Ökosystemen“ 
für angezeigt. Das nun in der W-VO vorgelegte Set von Indizes und Indikatoren kann nur ein 
erster Schritt sein. Mittelfristig sollten die bereits bestehenden Möglichkeiten der Erfassung und 
Bewertung der Zustände von Agrarökosystemen stärker berücksichtigt werden, welche allerdings 
noch einer Zusammenführung und Vereinheitlichung bedürfen.

Indikatoren, die auf Artengruppen basieren und den Gesamtzustand von Ökosystemen abbilden 
können, existieren bereitsseit längerem und werden in Artikel 11 der W-VO genannt - allerdings 
als Index und (noch) nicht als Indikator, da sie die Diversität anderer Tier- und Pflanzengrup-
pen zumindest teilweise mitrepräsentieren. Hierzu gehören der „Index häufiger Brutvögel“ und 
der „Index der Grünlandschmetterlinge“ der EU. Neben diesen sollen im Kontext von Artikel 11 
außerdem der Vorrat an organischem Kohlenstoff in mineralischen Ackerflächen und der Anteil 
der landwirtschaftlichen Flächen mit Landschaftselementen mit großer Vielfalt sowie Feldvögel 
überwacht werden. Letztere gelten als wesentliche Indikatoren für den Zustand von Agrarland-
schaften. Diese im Rahmen der WVO, insbesondere zu Artikel 11, ausgewählten Indikatoren bzw. 
Indizes sind aber nur bedingt geeignet, eine Erreichung der oben genannten Ziele abzubilden und 
auch in ihrer Verallgemeinerbarkeit eingeschränkt. Der in der Begründung für die Notwendigkeit 
einer Wiederherstellung formulierte Anspruch, dass Wiederherstellungsmaßnahmen zu einer 

3	  Tatsächlich existieren Bewertungssysteme für den Zustand landwirtschaftlich genutzter Ökosysteme. Beispiele für 
entsprechende Ökosysteme und Ökosystemleistungen bieten das UK National Ecosystem Assessment (2011), das Mapping 
and Assessment of Ecosystems and their Services (EEA 2015; Maes et al. 2016). Von der FAO existieren Vorschläge für 
Biodiversitätsindikatoren für spezifische Produktionssysteme wie die Tierhaltung (Teillard et al. 2026), und auch der Action 
Plan for the implementation of the FAO Strategy on Mainstreaming Biodiversity Across Agricultural Sectors 2024 – 2027 
(FAO 2024) sieht ein Monitoring vor, hauptsächlich basierend auf SDG-Indikatoren. Auch für Ackerbausysteme wurden 
Indikatoren ausgearbeitet (Bockstaller et al. 2011). Die EU-Kommission selbst berichtet Indikatoren für die Ziele der 
Biodiversitätsstrategie spezifisch für Agrarökosysteme (EC et al. 2024b) und Agroecology Europe hat Indikatorenmodelle 
für den Einsatz agrarökologischer Praktiken und die Umsetzung agrarökologischer Prinzipien zusammengefasst (Peeters 
et al. 2021). Auch spezifisch für Deutschland existieren Vorschläge für Sets von Ökosystemservice-Indikatoren (Albert et 
al.2016) und Konzepte für die Umsetzung eines nationalen Ökosystem-Assessments (Albert et al. 2017).
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konkreten und messbaren Verbesserung des Zustands der Agrarökosysteme führen, kann mit 
diesen Indikatoren alleine jedoch nicht hinreichend überprüft werden. Zudem birgt die isolierte 
Betrachtung einzelner Indikatoren die Gefahr, dass Maßnahmen ausgewählt und umgesetzt wer-
den, die sich einseitig auf die Förderung dieser Indikatoren ausrichten.4 Die notwendigen Indika-
torensysteme für Artikel 11 sollten daher im Laufe der nächsten Jahre weiterentwickelt werden, 
um der Erfüllung der Ansprüche deutlich näher zu kommen.5 Es gilt aber auch zu beachten, dass 
die (Weiter-)Entwicklung von Monitoringsystemen mitunter sehr aufwändig und ressourcenin-
tensiv ist. Daher sollten bestehende Systeme bestmöglich genutzt und Datenerhebungen, -aus-
wertungen und das Berichtswesen gebündelt werden (SRU, WBBGR & WBW 2024).

4	  Beispiele hierfür existieren für die Agrarvögel, die als einziger Indikator herangezogen werden, wenn es um die Frage der 
Maßnahmenprogrammierung (z. B. im Rahmen des EEG) geht, und die Qualität einer Maßnahme nur an ihrer Wirkung 
auf Agrarvögel bemessen wird. Effekte auf andere Organismengruppen (z. B. Bestäuber) treten in den Hintergrund. 
Aufgrund einer eher naturschutzfachlichen Ausrichtung der gewählten Indikatoren, welche kaum bis gar nicht dazu 
beitragen werden, auf systemische Weise, die Ziele von Wiederherstellung und landwirtschaftlicher Produktion 
zusammenzuführen, besteht die Gefahr, dass durch diese Indikatorenauswahl Spannungen zwischen landwirtschaftlicher 
Produktion und ökologischer Wiederherstellung noch verstärkt aufgebaut werden.

5	  Dass die Entwicklung von Zielbildern und daran ausgerichteten Indikatoren- und Monitoringsystemen keine 
unüberwindbare Aufgabe darstellt, zeigen die Festlegung der Ziele der EU Bestäuber-Initiative (https://environment.
ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/pollinators_en) und die Entwicklung des EU Pollinator Monitoring 
Scheme (EC et al. 2024a; Potts et al. 2021). Im Rahmen von Artikel 10 der W-VO muss dieses Bestäubermonitoring 
nun über einen delegierten Rechtsakt (Delegierte Verordnung (EU) 2025/2188 der Kommission vom 19. September 
2025) in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Deutschland könnte hier beispielhaft voranschreiten und geeignete 
Indikatorensysteme für die landwirtschaftlich orientierten Wiederherstellungsziele (und auch die GAP) vorschlagen. Da es 
sich hierbei nicht um naturschutzfachliche, sondern um landwirtschaftliche Indikatoren handelt, steht das BMLEH hier in 
der Pflicht, für die intrinsischen landwirtschaftlichen Ziele der Wiederherstellung geeignete Indikatoren vorzuschlagen. 
Vorschläge zur Entwicklung von Indikatorensystemen liegen bereits auf dem Tisch.

7 	 Fazit

Deutschland steht vor der drängenden Aufgabe, im Rahmen der W-VO-Umsetzung die Krisen des 
Biodiversitätsverlusts, des Klimawandels und der nicht nachhaltigen Ressourcennutzung integra-
tiv und sektorübergreifend anzugehen. Die Landwirtschaft nimmt dabei eine Schlüsselrolle ein: 
Als Nutzerin von rund 50 % der Landesfläche in Deutschland trägt sie nicht nur eine besondere 
Verantwortung für den Erhalt und die Entwicklung ökologisch intakter Flächen, sondern pro-
fitiert selbst von funktionierenden Ökosystemleistungen. Diese sind essenziell für die Stabilität, 
Produktivität und Krisenfestigkeit landwirtschaftlicher Betriebe und damit für die langfristige 
Ernährungssicherung und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Branche.

Für eine nachhaltige und zukunftsfähige Landwirtschaft ist es erforderlich, den Rückgang der 
biologischen Vielfalt in der Agrarlandschaft zu stoppen und ökologisch funktionsfähige Lebens-
räume wiederherzustellen und in Wert zu setzen. Die W-VO bietet hierbei die Chance, die bishe-
rigen Defizite bei der Erhaltung der biologischen Vielfalt in Agrarlandschaften zu überwinden 
und dabei die Synergien mit der Landwirtschaft optimal auszuschöpfen und weiterzuentwickeln. 
Für diese Aufgabe ist es nach Auffassung des WBBGR und des SRU unabdingbar, die GAP stärker 
auf die Zielstellungen und Erfordernisse der W-VO auszurichten. Auch sollte der NWP zur Um-
setzung der W-VO ein umfassendes Verständnis für zielführende Maßnahmen und Instrumente 
zur Erreichung eines guten Zustandes von Agrarökosystemen abbilden.

Entscheidend wird überdies sein, die Umsetzung der W-VO als gemeinsamen Gestaltungspro-
zess zu begreifen, der Landwirtinnen und Landwirte, Naturschutz, Wissenschaft und Politik 
gleichermaßen einbindet. Nur durch eine konstruktive, faktenbasierte Zusammenarbeit dieser 
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Akteurinnen und Akteure lassen sich die notwendigen Synergien zwischen ökologischen Zielen 
und wirtschaftlicher Praxis schaffen. Auch bedarf es nach Auffassung des WBBGR und des SRU 
einer klaren Priorisierung wirksamer, dunkelgrüner GAP-Maßnahmen, einer ausreichenden 
und langfristigen Finanzierung sowie einer deutlichen Reduktion bürokratischer Hürden. Dafür 
sollte sich Deutschland im Zuge der weiteren Verhandlungen auf EU-Ebene einsetzen. Innovati-
ve Förderansätze wie ergebnisorientierte Honorierung oder kooperative Modelle können dabei 
helfen, die Akzeptanz und Wirksamkeit von Biodiversitätsmaßnahmen zu steigern.

Besonderes Augenmerk muss auf der Entwicklung regional differenzierter Zielbilder und Maß-
nahmen liegen. Nur so können die spezifischen Anforderungen verschiedener Agrarräume und 
Produktionssysteme wirksam Berücksichtigung finden. Die Wiederherstellung von Mooren, die 
Förderung artenreichen Grünlands, die strukturelle Bereicherung von Ackerlandschaften und 
die Stärkung der Weidetierhaltung sind zentrale Hebel, um die ökologische Leistungsfähigkeit 
der Agrarökosysteme zu sichern und gleichzeitig ihre Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel 
zu erhöhen. Dabei gilt es, die finanziellen und administrativen Rahmenbedingungen so auszuge-
stalten, dass Landwirtinnen und Landwirte die Umsetzung von Wiederherstellungsmaßnahmen 
als Teil ihrer betrieblichen Zukunftsstrategie begreifen können.

Die in dieser Analyse getroffenen Empfehlungen gelten, soweit passend, analog auch für die Um-
setzung der W-VO in der Forstwirtschaft mit den in GAP und GAK festgelegten Förderzielen.

Letztlich wird der Erfolg der W-VO vor allem auch davon abhängen, inwieweit es gelingt, die ge-
sellschaftliche Wertschätzung für die Leistungen der Landwirtschaft im Bereich des Natur- und 
Klimaschutzes zu stärken und diese Leistungen fair zu honorieren. Die Verordnung kann so nicht 
nur zu einer Trendumkehr beim Verlust der biologischen Vielfalt beitragen, sondern auch neue 
Perspektiven für eine nachhaltige, widerstandsfähige und sozial akzeptierte Landwirtschaft er-
öffnen. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob es der Politik, der Praxis und der Wissenschaft 
gemeinsam gelingt, diese historische Chance zu nutzen und die Weichen für eine integrative, 
zukunftsorientierte Agrarumweltpolitik zu stellen.
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Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung Erläuterung

AbL Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft

AECA Agri-Environmental and Climate Actions (siehe auch AUKA)

AK Arbeitskraft

ANK Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz

AUKA Agrarumwelt- und Klimaaktionen

AUKM Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen

BfN Bundesamt für Naturschutz

BMEL 
(bis 2025)

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

BMF Bundesministerium der Finanzen

BMLEH 
(ab 2025)

Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat

BMUKN Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit

BMU (2020) Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft

DVL Deutscher Verband für Landschaftspflege

EASAC European Academies Science Advisory Council

EBCC European Bird Census Council

EC European Commission (Europäische Kommission)

EEA European Environment Agency (Europäische Umweltagentur)

EGFL Europäischer Garantiefonds für die Landwirtschaft

ELER Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums

EU Europäische Union

EuGH Europäischer Gerichtshof
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Abkürzung Erläuterung

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations (Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen)

FFH-LRT Flora-Fauna-Habitat-Lebensraumtypen

GAB Grundanforderungen an die Betriebsführung

GAP Gemeinsame Agrarpolitik der EU

GAK Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschütz

GAPDZV GAP-Direktzahlungen-Verordnung

GLÖZ Guter landwirtschaftlicher und ökologischer Zustand

ILÖK Institut für Landschaftsökologie Münster

InVeKos Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem

IPBES Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecoystem Ser-
vices

KoaV Koalitionsvertrag

LANA Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erho-
lung

LfULG Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

LIFE L’Instrument Financier pour l’Environnement (französisch für „Finanzinstru-
ment für die Umwelt“)

LULUCF Land Use, Land Use-Change and Forestry

LWK NRW Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

MFR Mehrjähriger Finanzrahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik

MLR BW Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-
Württemberg

MonViA Monitoring der biologischen Vielfalt in Agrarlandschaften

NBS Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt

NMZB Nationales Monitoringzentrum

NRPF Nationaler und Regionaler Partnerschaftsfonds

NWP Nationaler Wiederherstellungsplan



67

Abkürzung Erläuterung

SICONA Syndicat intercommunal pour la conservation de la nature (Naturschutzsyndi-
kat)

SKAE Ständige Senatskommission Transformation von Agrar- und Ernährungssyste-
men

SMUL Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

SP-VO Strategieplan-Verordnung

SRU Sachverständigenrat für Umweltfragen

PAN Planungsbüro für angewandten Naturschutz

PECBMS Pan-European Common Bird Monitoring Scheme

UBA Umweltbundesamt

UNEP United Nations Environment Programme (Umweltprogramm der Vereinten 
Nationen)

WBAE Wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen 
Verbraucherschutz

WBBGR Wissenschaftlicher Beirat für Biodiversität und genetische Ressourcen

WBGU Wissenschaftliche Beirat für Umweltfragen

WBNK Wissenschaftlicher Beirat für Natürlichen Klimaschutz

WBW Wissenschaftlicher Beirat für Waldpolitik

WTO Welthandelsorganisation

W-VO EU-Wiederherstellungsverordnung

ZKL Zukunftskommission Landwirtschaft
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